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1 AUSGANGSSITUATION UND VORGEHENSWEISE 

Der Nahverkehrsplan dokumentiert den politischen Willen des Landkreises hinsicht-
lich der künftigen Entwicklung des ÖPNV in seiner Region. Er bildet als Rahmenplan 
den Leitfaden für alle Beteiligten und ist ein wichtiges Instrumentarium des Aufga-
benträgers (Landkreis Havelland) zur Gestaltung eines wirtschaftlichen und attrakti-
ven ÖPNV. In ihm werden die Anforderungen, Ziele und Vorgaben zur Planung und 
Steuerung des ÖPNV formuliert. Er gibt damit den im Landkreis tätigen Verkehrsun-
ternehmen den Rahmen für die eigene Ausgestaltung ihrer jeweiligen ÖPNV-
Leistungen vor.  

Darüber hinaus stellte der Nahverkehrsplan die Basis für folgende Sachverhalte dar: 

· Der Nahverkehrsplan gibt als Kreistagsbeschluss den politischen Entwicklungs-
rahmen für den ÖPNV in den nächsten Jahren vor. 

· Der Nahverkehrsplan dient der Genehmigungsbehörde als Grundlage für die Er-
teilung der Liniengenehmigungen. Dies ist auch deswegen so wichtig, da Aufga-
benträger und Genehmigungsbehörde nicht identisch sind. 

· Der Nahverkehrsplan bildet die Rahmenvorgaben für Verkehrsverträge ab. 

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung des ÖPNV-Gesetzes des Landes Branden-
burg“ vom 29.06.2004 entfiel die formale Pflicht zur Aufstellung von Nahverkehrs-
plänen durch die Aufgabenträger des übrigen ÖPNV. 

In den letzten Jahren bzw. ab dem Jahre 2007 gibt es weitere Aspekte, die hinsicht-
lich der zukünftigen Entwicklung des ÖPNV im Landkreis Havelland zu betrachten 
sind: 

· Die bisherigen Liniengenehmigungen laufen überwiegend im Jahre 2008 aus. 

· Die jährliche Mittelzuweisung für die Finanzierung des ÖPNV vom Land Branden-
burg an die Landkreise und kreisfreien Städte wird ab dem Jahre 2007 verringert. 

· Für die Ausgleichszahlung nach §45a PBefG verändert sich ab 2008 erneut die 
Berechnungsweise und die Höhe. Neben der jährlichen Kürzung von 4% (ent-
sprechend Koch/Steinbrück) sind Kürzungen aus den Landesregelungen zur Be-
rechnung zu erwarten. Diese Ausgleichszahlungen stellen gerade für den ÖPNV 
in der Region ein wichtiges Finanzierungsinstrument dar.  

· Mit dem Kreistagsbeschluss zur Finanzierung des Schülerverkehrs (Einführung 
des Elternbeitrages) sinkt im Allgemeinen der Anreiz für Schüler mit kurzen 
Schulwegen den ÖPNV zu nutzen. 

Neben diesen ÖPNV-spezifischen Rahmenbedingungen ist die besondere Entwick-
lungssituation im Landkreis Havelland zu berücksichtigen: 

· Dynamische Entwicklung im engeren Verflechtungsraum („Berliner Speckgürtel“) 
mit Zuwachs der Einwohnerzahlen 

· Statische Entwicklung im äußeren Entwicklungsraum mit Stagnation bzw. Rück-
gang der Einwohnerzahlen   
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Während es im westlichen Teil des Landkreises zukünftig stärker um die Aufrechter-
haltung des ÖPNV auch als ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge geht, 
sind für den östlichen Teil andere Lösungen nötig. In beiden Räumen geht es u.a. 
darum, dass der ÖPNV einen wesentlichen Beitrag zur Mobilitätssicherung leisten 
sollte.  

Weiterhin ist die unveränderte Dynamik im Schulbereich nicht ohne Einfluss auf die 
Planung und Durchführung des ÖPNV: 

· Die Schließung von Schulstandorten ist noch für Schulen mit den Sekundarstufen 
I und II von Belang. 

· Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung im „Berliner Speckgürtel“ besteht zum Teil 
wieder der Bedarf, die vorhandenen Schulkapazitäten zu erweitern. 

· Bedingt durch die intensive Diskussion über die Qualität der Schulausbildung 
(„PISA-Studie“) erhöhte sich die Anzahl der Ganztagsschulen mit offenem Ange-
bot. Dies bedeutet, dass es eine Vielzahl von unterschiedlichen Schulendzeiten 
innerhalb einer Woche an einer Schule sowie der einzelnen Schulen untereinan-
der gibt. Dies hat zur Folge, dass für die Beförderung des einzelnen Schülers 
zum Teil ein höherer spezifischer Aufwand seitens der Verkehrsunternehmen be-
trieben werden muss. 

Aus den vorgenannten Gründen ergeben sich für den Aufgabenträger folgende 
grundlegende Möglichkeiten: 

a) keine Fortschreibung des Nahverkehrsplans: 
Für den Aufgabenträger ergibt sich zunächst eine Planungskostenersparnis. Er-
forderliche Maßnahmen wären nicht an politische Beschlüsse gebunden. Dies be-
inhaltet aber auch, dass es keinen politischen Willen zur zukünftigen ÖPNV-
Entwicklung gibt. Für die Verkehrsunternehmen und auch andere planerische 
Prozesse existiert kein Orientierungsrahmen. 

b) Fortschreibung konventioneller Nahverkehrsplan: 
Hierbei werden in der Regel die Schwachpunkte des bisherigen Nahverkehrs-
plans beibehalten. Die Umsetzung steht meistens unter einem Finanzierungsvor-
behalt. 

c) Budgetorientierter Nahverkehrsplan: 
Im Fokus der Betrachtungen steht hier das für die Gestaltung des ÖPNV im 
Landkreis verfügbare Finanzbudget im Abgleich mit einem gewünschten Leis-
tungsumfang und den daraus resultierenden Kosten. Allen Beteiligten kann eine 
mittelfristige Planungssicherheit gegeben werden. Aufgrund der gleichberechtig-
ten Fokussierung auf die finanziellen Möglichkeiten und strukturellen Anforderun-
gen der Region steht nicht ein Wunschangebot sondern das machbare Angebot 
im Mittelpunkt.  

Diese Aspekte berücksichtigend hat sich der Aufgabenträger entschlossen, den 
Nahverkehrsplan des Landkreises Havelland für weitere fünf Jahre als budgetorien-
tierten Nahverkehrsplan fortzuschreiben. 
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2 RAHMENBEDINGUNGEN 

Die bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans zu berücksichtigenden wesentli-
chen Rahmenbedingungen werden im Folgenden dargestellt. Dabei werden vorran-
gig die rechtlichen und planerischen Aspekte behandelt. 

 

2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Innerhalb der Gültigkeit des gegenwärtigen Nahverkehrsplans hat sich seitens des 
Landes Brandenburg die Rechtslage im Bereich des ÖPNV mehrfach deutlich ver-
ändert.  

Am 29.06.2004 verabschiedete der Landtag Brandenburg das „Zweite Gesetz zur 
Änderung des ÖPNV-Gesetzes“. Neben dem Wegfall der formalen Pflicht der Aufga-
benträger zur Aufstellung eines Nahverkehrsplans bestand die wesentliche Verände-
rung in der Bündelung der Finanzverantwortung bei diesen Aufgabenträgern. Um 
dieser Verantwortung auch gerecht werden zu können, erfolgt die Verteilung der 
Finanzmittel nach einem festgelegten Schlüssel. Dieser wird bestimmt durch die 
Komponenten Fläche des Gebietes des Aufgabenträgers, Fahrgastzahlen (ohne 
Schülerverkehr) in der jeweiligen Gebietskörperschaft, fahrplanmäßige Angebotski-
lometer auf dem Gebiet des Aufgabenträgers und kommunale Eigenmittel für die 
Förderung des ÖPNV. Die Gebietskörperschaften können diese Mittel sowohl kon-
sumtiv als auch investiv verwenden. Neben der Fahrgeldeinnahmen und den han-
delsrechtlichen Einnahmen sowie den weiterhin gesondert vom Land ausgereichten 
Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr nach §45a PBefG und Fahrgelderstat-
tungen nach SGB IX verfügen die Verkehrsunternehmen damit über keine weiteren 
Einnahmemöglichkeiten. Insgesamt sollte mit dieser Vorgehensweise eine Pla-
nungssicherheit für alle Beteiligten hergestellt werden.  

Die vom Land bereit gestellten Finanzmittel sind Teil der vom Bund den Bundeslän-
dern zur Verfügung gestellten Regionalisierungsmittel. Neben der Kürzung dieser 
Regionalisierungsmittel kürzte der Bund die Ausgleichsleistungen im Ausbildungs-
verkehr ab 2004 jährlich um max. 4%. Der ursprünglich vom Land Brandenburg dem 
ÖPNV zur Verfügung gestellte Finanzrahmen von 50 Mio € pro Jahr war ohne Ver-
wendung von eigenen Mitteln nicht aufrecht zu erhalten.   

Daher verabschiedete der Landtag Brandenburg am 14.12.2006 bereits das „Dritte 
Gesetz zur Änderung des ÖPNV-Gesetzes“. Die den ÖPNV-Aufgabenträger zur Ver-
fügung zu stellenden Finanzmittel werden abgesenkt. Gleichzeitig ist eine investive 
Förderquote vorgeschrieben. Ab 2008 sollen die Finanzmittel für die Ausgleichszah-
lungen im Ausbildungsverkehr nach §45a PBefG ebenfalls den Aufgabenträgern zur 
Verfügung gestellt werden. Die Landesregelungen zum Berechnungsmodus sind 
noch nicht abschließend festgelegt. 
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Darüber hinaus gab es in den vergangenen fünf Jahren eine Vielzahl von Urteilen, 
die den Bereich des ÖPNV betreffen. Dabei sind folgende zwei von besonderer Be-
deutung. 

· Urteil des Europäischen Gerichtshofes in Rechtssache C-280/00 vom 24.07.2003 
(Altmark Trans): 

- Definition von vier Kriterien zur Einstufung von erlaubter staatlicher Beihilfe im 
ÖPNV bei der Erbringung gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistungen durch die 
Verkehrsunternehmen 

· Urteil 3 C 33.05 des Bundesverwaltungsgerichtes vom 19.10.2006: 

- Nach Europarecht müssen subventionierte Buslinien nicht ausgeschrieben 
werden. 

- Das deutsche Genehmigungsverfahren nach PBefG mit den zu erteilenden Li-
nienkonzessionen wurde bestätigt.  

Der Landkreis Havelland hat als Aufgabenträger des übrigen ÖPNV daraus die Kon-
sequenzen gezogen und mit dem Verkehrsunternehmen Havelbus Verkehrsgesell-
schaft mbH einen Verkehrsvertrag abgeschlossen. Dieser hat eine Laufzeit vom 
01.01.2005 bis zum 31.12.2008 und ist in seiner Wirksamkeit an den Bestand der 
Liniengenehmigungen gebunden. 

 

2.2 Landesplanung und Raumordnung 

Der „Nahverkehrsplan des Landes Brandenburg für den SPNV“ (SPNV-Plan) stellte 
bisher eine wesentliche Grundlage für die Erstellung des Nahverkehrsplan Aufga-
benträger für den übrigen ÖPNV dar. Der erste SPNV-Plan lief Ende 2001 aus. Ak-
tualisierungen wurden bisher nur partiell durchgeführt. Gegenwärtig wird der „Lan-
des NVP 2008-2012“ neu erarbeitet und soll im Laufe des Jahres 2007 fertig gestellt 
werden. 

Die Landesregierungen der Länder Berlin und Brandenburg haben sich darauf ver-
ständigt, aufgrund veränderter Rahmenbedingungen das gemeinsame Landesent-
wicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg (LEPro) grundlegend zu 
überarbeiten. Derzeit wird die Abwägung der im Beteiligungsverfahren zum neuen 
Entwurf des LEPro vorgebrachten Einwände durchgeführt. Im § 7 Verkehrsentwick-
lung sind nachfolgende Grundsätze, die auch den öffentlichen Personennahverkehr 
betreffen, gefasst: 

(1) Zur überregionalen Einbindung der Hauptstadtregion und zur Erreichbarkeit Ber-
lins und der übrigen Zentralen Orte sollen ein leistungsfähiges, hierarchisch 
strukturiertes Netz von Verkehrswegen sowie entsprechende Mobilitätsangebote 
für Bevölkerung und Wirtschaft unter vorrangiger Nutzung vorhandener Infra-
strukturen gesichert und bedarfsgerecht entwickelt werden. 

(2) Die Erschließung der Hauptstadtregion mit öffentlichen Verkehrsmitteln soll ori-
entiert auf Berlin und die übrigen Zentralen Orte durch vielfältige, ihrer Funktion 
und der Nachfrage angepasste Bedienangebote gesichert und weiterentwickelt 
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werden. In städtischen Räumen soll der öffentliche Personennahverkehr gegen-
über dem motorisierten Individualverkehr vorrangig entwickelt werden. 

(3) Eine umwelt-, sozial- und gesundheitsverträgliche Verkehrsentwicklung soll 
durch integrierte Verkehrsplanung unter Einbeziehung aller Verkehrsträger und –
arten sowie deren Vernetzung, ressourcenschonende Bündelung von Infrastruk-
turen, Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger sowie durch 
Steigerung der Attraktivität umweltfreundlicher Verkehrsangebote erreicht wer-
den. 

Seitens der Landesplanung ist vorgesehen, 2007 den Landesentwicklungsplan Ber-
lin-Brandenburg (LEP B-B) zu erarbeiten und im Oktober 2008 in Kraft zu setzen. 
Dabei sollen u.a. die Erreichbarkeitskriterien der zentralen Orte neu definiert wer-
den. Dies könnte u.U. eine vorzeitige Anpassung des bis 2011 gültigen Nahver-
kehrsplans zur Folge haben. 

 

2.3 Kreisliche Planungen 

Eine weitere wesentliche Planungsgrundlage ist durch die „6. Fortschreibung der 
Kreisentwicklungskonzeption des Landkreises Havelland auf der Grundlage des 
Kreistagsbeschlusses Nr. 373/96 vom 18.11.1996 – Kreistagsbeschluss Nr. BV 
0241/05-KT 19/06 vom 27.02.2006“ gegeben. Für den Bereich ÖPNV sind folgende 
Ziele maßgeblich: 

· Ziel 3.24: 
Der ÖPNV muss die Verbindung der Wohnorte mit den zentralen Orten als Sied-
lungs-, Ausbildungs-, Dienstleistungs- und Arbeitsplatzschwerpunkte ermögli-
chen. 

 

· Ziel 3.29: 
Zur Entwicklung des ÖPNV in den nächsten Jahren ergeben sich auf der Grund-
lage des neuen ÖPNV-Gesetzes , des vom Kreistag im Dezember 2001 beschlos-
senen Nahverkehrsplanes und aus der Mitwirkung des Landkreises im Verkehrs-
verbund Berlin-Brandenburg insbesondere folgende Schwerpunkte: 

- Erarbeitung und Abstimmung eines einheitlichen Bedienungskonzeptes, eines 
einheitlichen Tarifes und eines Einnahmeaufteilungsverfahrens für das Ver-
bundgebiet 

- Weitere Nahverkehrsplanung unter den neuen gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen 

- Einführung flexibler Bedienformen (Anrufsammeltaxi, Rufbusse), Verbesserung 
des Angebots an bedarfsgerechten und nachfrageorientierten Bedienformen 

- Sicherung des Schülerverkehrs unter Beachtung der aktuellen Schulstandorte 

- Prüfung und schrittweise Umsetzung der Vorschläge aus dem Nahverkehrsplan 
zur Einrichtung von Park & Ride und Bike & Ride-Anlagen an den Verknüp-
fungspunkten Bahn/Bus wie u.a. in Dallgow-Döberitz, Falkensee, Nauen, Wus-
termark, Premnitz und Rathenow 
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· Ziel 3.30: 
Grundsätzlich ist im Rahmen des übrigen ÖPNV und bei der Durchsetzung der 
o.g. verkehrspolitischen Schwerpunkte zu gewährleisten, dass 

- die Anbindung der Schulstandorte, 

- die Anbindung der Gemeinden an den bestehenden Verwaltungssitz und 

- die Anbindung der Gemeinden an ein Grund-, Mittel- und an die Oberzentren 
Potsdam und Brandenburg entsprechend der Einwohnerzahl und der differen-
zierten Festlegung für die Gemeinden des Landkreises gesichert wird. 

Eine weitere wichtige Planungsgrundlage besteht in der vom Kreistag beschlosse-
nen „Schulentwicklungsplanung für die Schuljahre 2006/2007 bis 2010/2011. Die 
Gesamtschülerzahl soll bis zum Planungshorizont um weniger als 1% sinken. 

Abb. 1:  Schülerzahlenentwicklung lt. Schulentwicklungsplanung 

Danach ist mit dem Schuljahr 2009/2010 der Tiefpunkt zu erwarten. Für die einzel-
nen Schulstufen stellt sich die Entwicklung differenzierter dar. 

 

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Grundschüler 8.116 8.476 8.617 8.678 8.585 

Oberschüler 2.341 1.973 1.916 2.058 2.318 

Gesamtschüler 1.240 1.204 1.178 1.148 1.185 

Gymnasiasten 3.187 3.076 2.983 2.796 2.700 

Förderschüler (allg.) 496 468 455 452 464 

Tab. 1:  Entwicklung Schülerzahlen nach Schultypen 

Im Bereich der Grundschulen wird mit einem Anstieg der Schülerzahlen von ca. 6 % 
gerechnet. Entsprechend der Schulentwicklungsplanung können daher zukünftig die 
Kapazitäten der Grundschulen Dallgow-Döberitz und Wustermark nicht mehr ausrei-
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chen. Die gegenwärtig genutzten Kapazitäten sind daher auszuweiten. Mit einem 
Rückgang von ca. 1 % kann die Gruppe der Oberschüler als relativ konstant einge-
stuft werden. Dagegen ist der Rückgang im Bereich der Gesamtschüler mit ca. 4 % 
schon deutlicher. Am dramatischsten ist der Rückgang der Schülerzahlen im Bereich 
der Gymnasiasten mit rund 15%. Hier kommt erst jetzt der seit Anfang der 1990er 
Jahre registrierte Geburtenrückgang voll zur Wirkung.  

Relativ gesehen zeigt sich die Veränderung der Anteile an den gesamten Schüler-
zahlen in den folgenden beiden Abbildungen. 

Abb. 2:  Anteil der Schülerzahlen der einzelnen Schultypen an den 
gesamten Schülerzahlen im Schuljahr 2006/07 

Abb. 3:  Anteil der Schülerzahlen der einzelnen Schultypen an den 
gesamten Schülerzahlen im Schuljahr 2010/11 
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Entsprechend der Schulentwicklungskonzeption sind für das Schuljahr 2010/11 fol-
gende Standorte vorgesehen. 

Grundschulen  Oberschulen Gesamt-
schulen 

Gymnasien Allg. Förder-
schulen 

Förderschulen 
für geistig 
Behinderte 

Brieselang Brieselang --- --- --- --- 

Zeestow --- --- --- --- --- 

Dallgow-Döberitz --- --- Dallgow-Döberitz --- --- 

Falkensee (5) Falkensee (2) Falkensee Falkensee Falkensee --- 

Friesack --- --- --- --- 

Paulinenaue --- --- --- --- --- 

Ketzin Ketzin --- --- --- --- 

Milow --- --- --- --- --- 

Großwudicke --- --- --- --- --- 

Nauen (2) Nauen --- Nauen Nauen Nauen 

Nauen (privat) --- --- Nauen (privat) --- --- 

Nennhausen --- --- --- --- --- 

Premnitz Premnitz --- --- --- --- 

Rathenow (4) Rathenow Rathenow Rathenow  Rathenow Rathenow 

Rhinow --- --- --- --- --- 

Hohennauen --- --- --- --- --- 

Schönwalde --- --- --- --- --- 

Perwenitz --- --- --- --- --- 

Wustermark Wustermark --- --- --- --- 

Tab. 2:  Entwicklung Schulstandorte im Landkreis Havelland bis zum Ende Schuljahr 
2010/2011  

 

 

 



Nahverkehrsplan des Landkreises Havelland 2007-2011  10 

Beschluss-Nr. 0398/07 PBV 24.09.2007 

3 SIEDLUNGS- UND RAUMSTRUKTUR 

Die räumliche Struktur des Landkreises ist einerseits durch die hohe Siedlungskon-
zentration im hauptstadtnahen Gebiet, dem “Berliner Speckgürtel”, und andererseits 
durch den weitgehend ländlichen geprägten Raum außerhalb des Speckgürtels so-
wie der Städte Rathenow und Premnitz gekennzeichnet.  

Der Landkreis weist in der Entwicklung seiner Bevölkerungszahlen eine hohe Dyna-
mik auf. So stieg die Einwohnerzahl seit der Gründung des Landkreises im Dezem-
ber 1993 von ca. 129.000 auf ca. 155.000 (Stand: 31. Dezember 2005). Dies ist ein 
Zuwachs von rund 20%. Dementsprechend stieg die Bevölkerungsdichte von 75 
Einwohner/km² auf 90 Einwohner/km² (im Vergleich: Land Brandenburg 87 EW/km², 
Bundesrepublik Deutschland 220 EW/km²). Innerhalb der Gültigkeitsdauer des Nah-
verkehrsplans stieg die Einwohnerzahl im gesamten Landkreis um gut 3%. Bis zum 
Jahre 2011 wird bezogen auf das Jahr 2005 mit einem weiteren Wachstum der Be-
völkerungszahlen von ca. 2% gerechnet.  

Abb. 4:  Entwicklung der Einwohnerzahlen 

Deutlich zu sehen ist, dass die insgesamt positive Gesamtentwicklung vom engeren 
Verflechtungsraum (eV) getragen wird. Hier stieg die Einwohnerzahl von 2002 bis 
2005 um 6.895. Dies entspricht knapp 8%. Im äußeren Entwicklungsraum (äE) hält 
der Rückgang der Einwohnerzahlen weiter an. Von 2002 bis 2005 sank dieser Wert 
um 2.216 (etwa -4%). Etwa 38% der Einwohner des Landkreises Havelland wohnen 
im äußeren Entwicklungsraum und ca. 62% im engeren Verflechtungsraum. 

Diese beiden Trends werden sich auch bis zum Jahre 2011 fortsetzen. Im engeren 
Verflechtungsraum beträgt der prognostizierte Zuwachs 6.070 Einwohner, ein Plus 
von ca. 6% gegenüber 2005. Im äußeren Entwicklungsraum wird ein weiterer Rück-
gang von 2.689 Einwohnern im Vergleich zu 2005 erwartet. Dies entspricht noch-
mals ca. –4%.   
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Die unterschiedlichen Entwicklungsrichtungen zeigen sich auch bei der Betrachtung 
der Einwohnerzahlen der drei größten Städte des Landkreises. 

Abb. 5:  Entwicklung Einwohnerzahlen der größten Städte 
des Landkreises Havelland  

Die Stadt Falkensee weist eine ungebrochene Attraktivität und dynamische Entwick-
lung auf. Im Zeitraum 2002 zu 2005 stieg die Einwohnerzahl um ca. 6%. Mit fast 
40.000 Einwohnern bildet sie den Siedlungsschwerpunkt des Landkreises. Rechnet 
man noch die unmittelbar angrenzenden amtsfreien Gemeinden Brieselang und 
Dallgow-Döberitz hinzu, dann wohnen in diesem Gebiet 56.619 Einwohner.  

Seit der Umsetzung der Gemeindegebietsreform 2003 gliedert sich der Landkreis 
administrativ in 7 Städte und 19 Gemeinden (davon jeweils 5 amtsfreie Städte und 
Gemeinden). Die 14 amtsangehörigen Gemeinden sind in 3 Ämtern eingegliedert. Im 
Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar. 
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Amtsfreie Ge-
meinde 

Gemeinde- bzw. Ortsteile Einwohnerzahl  
2005 

Einwohner- 
prognose 2011 

Brieselang Brieselang, Bredow, Zeestow 10.457 10.932 

Dallgow-Döberitz Dallgow-Döberitz, Seeburg 7.786 9.102 

Falkensee Falkensee, Finkenkrug, Seegefeld 38.376 41.650 

Ketzin Ketzin, Etzin, Falkenrehde, Paretz, Trem-
men, Zachow 

6.541 6.332 

Milower Land Milow, Bahnitz, Bützer, Großwudicke, Jer-
chel, Möthlitz, Nitzahn, Schmetzdorf, Vieritz, 

Zollchow 

4.938 4.835 

Nauen Nauen, Berge, Bergerdamm, Börnicke, 
Groß Behnitz, Kienberg, Klein Behnitz, Liet-

zow, Markee, Neukammer, Ribbeck, 
Schwanebeck, Tietzow, Wachow 

16.649 16.945 

Premnitz Premnitz, Mögelin, Döberitz 9.850 8.834 

Rathenow Rathenow, Böhne, Göttlin, Grütz, Semlin, 
Steckelsdorf 

26.973 26.013 

Schönwalde-Glien Schönwalde, Grünefeld, Paaren im Glien, 
Pausin, Perwenitz, Wansdorf 

8.487 9.074 

Wustermark Wustermark, Buchow-Karpzow, Dyrotz, 
Elstal, Hoppenrade, Priort, Wernitz 

7.599 7.930 

Tab. 3:  Einwohnerentwicklung amtsfreie Gemeinden 
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Amt Gemeinden Einwohnerzahl  
2005 

Einwohner- 
prognose 2011 

Mühlenberge mit OT Haage, Senzke, Wa-
genitz 

792 754 

Paulinenaue mit OT Paulinenaue, Selbe-
lang 

1.328 1.286 

Pessin  677 666 

Retzow 585 562 

Wiesenaue mit OT Brädikow, Jahnberge, 
Vietznitz, Warsow 

797 772 

Friesack 

Friesack mit OT Friesack, Wutzetz, Zootzen 2.816 2.631 

Kotzen mit OT Kotzen, Kriele, Landin 651 644 

Märkisch Luch mit OT Barnewitz, Buschow, 
Garlitz, Möthlow 

1.354 1.320 

Stechow-Ferchesar mit OT Ferchesar, Ste-
chow 

939 920 

Nennhausen 

Nennhausen mit OT Nennhausen, Bamme, 
Buckow, Damme, Gräningen, Liepe, Mütz-

litz 

2.029 1.963 

Gollenberg mit OT Schönholz-Neuwerder, 
Stölln 

472 456 

Großderschau mit OT Altgarz, Großder-
schau, Rübehorst 

545 518 

Havelaue mit OT Gülpe, Parey, Spaatz, 
Strodehne, Wolsier 

1.017 984 

Kleßen-Görne mit OT Kleßen, Görne 425 410 

Seeblick mit OT Hohennauen, Wassersup-
pe, Witzke 

1.003 972 

Rhinow 

Rhinow mit OT Rhinow, Kietz 1.933 1.899 

Tab. 4:  Einwohnerentwicklung amtsangehörige Gemeinden 
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4 DERZEITIGE SITUATION IM ÖPNV 

4.1 Angebotsstruktur SPNV 

Die Aufgabenträgerschaft für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) befindet 
sich grundsätzlich beim Land Brandenburg. Als Regieebene im Auftrag des Landes 
ist die Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB) tätig. Im Landkreis ver-
kehrt ausschließlich die DB Regio AG als Eisenbahnverkehrsunternehmen im SPNV. 

In den letzten fünf Jahren haben sich im Bereich des SPNV im Landkreis Havelland 
folgende wesentliche Veränderungen ergeben: 

· Vollständige Sanierung und Wiederinbetriebnahme der Strecke Rathenow – 
Brandenburg verbunden mit einer Reduzierung der Fahrtzeit um 20% auf 40 Mi-
nuten 

· Einstellung des SPNV auf der Strecke Neustadt (Dosse) – Rathenow und Über-
nahme der Leistungen durch den Busverkehr 

· Mit der Eröffnung des Nord-Süd-Tunnels in Berlin verkehrt die RegionalExpreß-
Linie (RE) 5 nicht mehr über Falkensee in Richtung Oranienburg. 

· Um den gesteigerten Mobilitätsansprüchen des östlichen Havellandes zwischen 
Nauen und Berlin besser zu entsprechen, wurde die RegionalBahn-Linie (RB) 14 
von Senftenberg über die Berliner Stadtbahn, Berlin-Spandau und Falkensee 
nach Nauen verlängert.  

Das SPNV-Netz im Landkreis Havelland stellt sich wie folgt dar: 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6:  Linienplan SPNV für den Landkreis Havelland, Stand Fahrplan 2007 

Im Folgenden werden die einzelnen Produkte mit Stand Jahresfahrplan 2006/07 de-
tailliert beschrieben.  

· RE 2: Stendal - Rathenow – Berlin – Cottbus: 

Der RE 2 verkehrt im 1-Stunden-Takt zwischen Rathenow – Berlin – Cottbus. Ins-
gesamt verkehren 20 Zugpaare, am Wochenende ein Zugpaar weniger. Das Kon-
zept des RE 2 im Landkreis Havelland sieht vor zwischen einer direkten und einer 
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regional erschließenden Verbindung von der Kreisstadt in Richtung Osten zu al-
ternieren. Bei der schnellen Verbindung werden im Landkreis die Halte Rathe-
now, Wustermark, Elstal, Dallgow-Döberitz bedient. Bei der regional erschließen-
den Verbindung werden zusätzlich die Halte Nennhausen und Buschow realisiert. 
In Berlin bedient der RE 2 die Regionalverkehrshalte auf der Stadtbahn.  

· RE 4: Wismar – Schwerin – Wittenberge – Berlin – Ludwigsfelde – Luckenwalde: 

Der RE 4 verkehrt ebenfalls innerhalb des Landes Brandenburg im 1-Stunden-
Takt. Er bedient im Landkreis Havelland die Halte Friesack, Paulinenaue, Nauen, 
Falkensee. Es werden insgesamt 19 bzw. 20 Fahrten angeboten, an Wochenen-
den reduziert sich dies um ein Fahrtenpaar zwischen Friesack und Nauen. Dieser 
Zug wird erst in Nauen eingesetzt. In der Gegenrichtung verkehrt der letzte Zug 
aus Berlin kommend täglich nur bis Nauen. Das letzte Fahrtenpaar bedient über 
die genannten Halte hinaus ebenfalls die Zugangsstellen Brieselang, Finkenkrug, 
Seegefeld und Albrechtshof. In Berlin verkehrt der RE 4 über den neu errichteten 
Nord-Süd-Tunnel und ermöglicht in Berlin Jungfernheide einen Umstieg auf die U-
Bahn-Linie U7 und den S-Bahn-Ring. 

· RE 6 Wittenberge – Neuruppin – Hennigsdorf – Berlin-Spandau: 

Der ebenfalls im 1-Stunden-Takt verkehrende RE 6 bedient innerhalb des Land-
kreises nur die Zugangsstelle Falkensee. Er stellt die Verbindung nach Hennigs-
dorf (Landkreis Oberhavel) und Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) dar. In 
Berlin wird ausschließlich der Bahnhof Berlin-Spandau bedient. Es verkehren 19 
Fahrtenpaare. In Ri. Hennigsdorf sind es am Freitag 20 und am Sonntag 18 Fahr-
ten. 

· RB 10 Nauen – Berlin-Spandau – Berlin Charlottenburg: 

In Ergänzung zur RB 14 verdichtet die RB 10 Montag bis Freitag im Abschnitt 
Nauen – Berlin Charlottenburg das Angebot um 15 Fahrtenpaare. Dabei verkeh-
ren 11 Fahrtenpaare über Berlin-Spandau hinaus nach Berlin Charlottenburg. 
Diese Züge verkehren im 1-Stunden-Takt. Sie bedient im Landkreis Havelland die 
Zugangsstellen Nauen, Brieselang, Finkenkrug, Falkensee und Seegefeld. 

· RB 13 Wustermark – Berlin-Spandau: 

In Ergänzung zur RE 2 verdichtet die RB 13 im Abschnitt Wustermark – Berlin-
Spandau das Angebot um 9 bzw.7 Fahrten. Diese Züge verkehren nur Montag bis 
Freitag in der Hauptverkehrszeit und bedienen im Landkreis die Zugangsstellen 
Wustermark, Elstal, Dallgow-Döberitz. 

· RB 14 Nauen – Berlin – Berlin-Schönefeld Flughafen – Lübbenau – Senftenberg: 

Gemeinsam mit der RB 10 erschließt die RB 14 die einzelnen Zugangsstellen im 
Bereich Nauen – Berlin Charlottenburg.  Täglich verkehren 20 Zugpaare im 1-
Stunden-Takt. In den Nächten Freitag zu Sonnabend bzw. Sonnabend zu Sonntag 
verkehrt jeweils ein zusätzliches Fahrtenpaar.  

RE4 und RB14/RB10 ergänzen sich in wechselseitiger Anbindung an Berlin über 
den Nord-Süd-Tunnel bzw. die Stadtbahn. 

· RB 21 Wustermark – Golm - Potsdam – Griebnitzsee: 

Auf der RB 21 verkehren Montag bis Freitag im 1-Stunden-Takt insgesamt 18 
Fahrtenpaare mit den kreislichen Halten Wustermark und Priort. An Wochenen-
den wird die Relation nur noch im 2-Stunden-Takt mit 9 Fahrtenpaaren bedient. In 
Wustermark wird der Anschluss nach und von Rathenow angeboten. 
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· RB 51 Rathenow – Brandenburg: 

Die Strecke wird im 1-Stunden-Takt mit 18 Fahrtenpaaren bedient. An den Wo-
chenenden verkehren in Richtung Brandenburg 2 Fahrten und in Richtung Rathe-
now eine Fahrt weniger. Innerhalb des Landkreises Havelland werden die Halte 
Rathenow, Mögelin, Premnitz Nord, Premnitz Zentrum und Döberitz bedient.  

· RB 13 ST Rathenow – Stendal: 

Die Verbindung Stendal – Rathenow mit Halt in Großwudicke wird durch eine Re-
gionalBahn durchgeführt. Es verkehren Montag bis Freitag 12 bzw. 11 Fahrten, 
Samstag 10 bzw. 9 Fahrten, Sonn- und Feiertag 9 bzw. 8 Fahrten. Es besteht ein 
2-Stunden-Takt, der in der Woche zu den Spitzenzeiten verdichtet wird. 

Das SPNV-Angebot ist insgesamt als gut einzuschätzen. Es konzentriert sich im we-
sentlichen darauf, die Bevölkerungsschwerpunkte des Landkreises an Berlin anzu-
binden. Mit der RB 51 besteht darüber hinaus eine attraktive Verbindung von der 
Kreisstadt in das Oberzentrum Brandenburg an der Havel. 

Bedingt durch die Zunahme des Fernverkehrs zwischen Berlin und Hamburg sowie 
des dichten Regionalverkehrs besteht der Bedarf der Erweiterung der Infrastruktur 
auf der Relation Nauen – Berlin-Spandau unabhängig von der dort statt findenden 
Bedienung (S-Bahn oder Regionalverkehr). 

Der Planfeststellungsbeschluss für die Schnellbahntrasse Berlin – Hannover sollte 
vollständig umgesetzt werden. Dies beinhaltet u.a. die Wiederöffnung des Halte-
punktes Groß Behnitz.  

Im Landkreis Havelland gibt es gegenwärtig keine Angebote im Schienenpersonen-
fernverkehr. Die nächsten Fernverkehrshalte sind Berlin-Spandau, Berlin Hbf und 
Stendal und liegen damit außerhalb des Landes Brandenburg. Die Anbindung des 
SPNV an diese Halte sollte auch zukünftig in der bisherigen Qualität und Quantität 
realisiert werden.   
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4.2 Angebotsstruktur im übrigen ÖPNV 

Im Landkreis Havelland verkehren insgesamt 49 Buslinien: 

· Havelbus Verkehrsgesellschaft mbh (HVG): 43 Linien 

· Verkehrsgesellschaft Belzig mbH (VGB): 2 Linien 

· Berliner Verkehrsbetriebe AöR (BVG): 2 Linien 

· Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH (VGP): 2 Linien 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die einzelnen Linien und die Ver-
kehrstage. 

 

Linie Verkehrstage  Linie Verkehrstage  

Nr. Verlauf Mo-
Fr 

Sa So Nr. Verlauf Mo-
Fr 

Sa So 

HVG 

572 Rathenow - Kieck x - - 667 Nauen - Brieselang x - - 

574 Rathenow - Mützlitz x - - 668 Premnitz - Rathenow - 
Friesack 

x - - 

575 Rathenow - Kriele x - - 669 Nauen – Paulinenaue – 
Friesack 

x - - 

604 Potsdam - Falkensee x x - 670 Premnitz - Nauen x - - 

614 Potsdam - Gutenpaaren x x x 671 Nauen - Spandau x x x 

649 Wustermark - Brieselang x - - 672 Rathenow - Steckelsdorf x x x 

650 Potsdam - Nauen x - - 673 Rathenow  - Grütz x - - 

651 Falkensee - Hennigsdorf x x x 674 Rathenow - Rathenow  x - - 

652 Falkensee - Falkensee x - - 675 Rathenow - Kaltenhausen x - - 

653 Falkensee - Dallgow-
Döberitz 

x x x 676 Rathenow - Premnitz x x x 

654 Falkensee, Bahnhof - Rü-
generstr. 

x - - 677 Premnitz - Bahnitz x - - 

655 Falkensee - Dallgow, Ha-
velpark 

x x - 678 Rathenow - Bahnitz x - - 

656 Falkensee - Brieselang x - - 679 Rathenow - Milow x - - 

658 Nauen - Ketzin - Paretz x x x 680 Nauen, Bahnhof - Rathe-
now, Weinberg 

x - - 

659 Nauen - Hennigsdorf x - - 682 Rathenow, Bahnhof - 
Schollene 

x - - 

660 Nauen - Päwesin x x x 683 Rathenow, Bahnhof - Pa-
rey 

x - - 

661 Nauen - Friesack x x x 684 Rathenow, Bahnhof - Neu-
stadt/Dosse 

x x x 

662 Nauen - Päwesin - Roskow x - - 685 Rathenow, Bahnhof - Ho-
hennauen 

x - - 
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Linie Verkehrstage  Linie Verkehrstage  

Nr. Verlauf Mo-
Fr 

Sa So Nr. Verlauf Mo-
Fr 

Sa So 

663 Nauen - Dallgow-Döberitz x x - 687 Rathenow – Friesack x - - 

664 Nauen - Königshorst x - - 688 Rhinow –Strodehne x - - 

665 Friesack - Zootzen/Klessen x - - 689 Rhinow – Rhinow x - - 

666 Nauen Stadtbus x x x      

VGB 

558 Brandenburg - Päwesin x x x 571 Brandenburg – Marzahne - 
Premnitz 

x - - 

BVG 

M32 S+U Rathaus Spandau – 
Dallgow-Döberitz, Havel-

park 

x x - 337 Falkensee, Bahnhof – S+U 
Rathaus Spandau 

x x x 

VGP 

901 Pritzwalk – Kyritz – Nauen 
– Potsdam 

x - - 927 Wittenberge – Perleberg – 
Kyritz - Potsdam 

x - - 

Tab. 5:  Linienübersicht im übrigen ÖPNV des Landkreises Havelland 

Knapp ein Drittel der Linien (15) verkehren auch am Samstag und gut ein Viertel der 
Linien (12) auch an Sonn- und Feiertagen.  

Abb. 7:  Entwicklung der Fahrtenzahl im übrigen ÖPNV 

Bezogen auf die  Gesamtzahl der angebotenen Busfahrten gab es nahezu keine 
Veränderungen, trotz der siedlungsstrukturellen Entwicklungen. 
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 Abb. 8:  Entwicklung der Fahrtenzahl im übrigen ÖPNV innerhalb 
des engeren Verflechtungsraumes 

An Schultagen werden innerhalb des engeren Verflechtungsraumes ca. 50% und an 
schulfreien Tagen ca. 53% der Buslinienfahrten im Landkreis Havelland durchge-
führt. In dem Bereich wohnen allerdings etwa 62% der Bevölkerung des Landkrei-
ses. 

Die Fahrplankilometer entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt: 

2002: 5.032.700 

2003: 4.596.600 

2004: 4.983.600 

2005: 4.944.100 

Entsprechend des Verkehrsvertrages ist Havelbus verpflichtet, ab 2005 jährlich ca. 
4,9 Mio Fahrplankilometer im Landkreis Havelland zu fahren. dabei ist eine Abwei-
chung von -3% bis +3% zulässig. 

 
Neben den Busangeboten besteht mit der Fähre Ketzin über die Havel ein weiteres 
ÖPNV-Angebot. Es werden jährlich ca. 5.000 Fährkilometer bei folgenden Fährzei-
ten erbracht: 

· Oktober bis März: 
Mo-Fr:  06.00-19:00 Uhr 
Sa/So u. Feiertag: 09:00-18:00 Uhr 

· April bis September:  
Mo-So:  06:00-20:00 Uhr 

Die Fähre befindet sich im Besitz der Stadt Ketzin. 
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4.3 Erschließungsstruktur 

Grundlage der Bewertung der Erschließungsstruktur sind die im Nahverkehrsplan 
2001 festgelegten folgenden Mindestbedienungsstandards. 

Durch die Integration des Schülerverkehrs in den allgemeinen Linienverkehr ist ins-
besondere für den äußeren Entwicklungsraum ein gutes Grundangebot vorhanden. 
Im Folgenden  werden die Fahrten in der Ferienzeit dargestellt. 

 

Gemeinde- 
bzw. Ortsteil 

Gemeindesitz  Mindest- 
bedienung 

werktägl. Fahrten-
zahl in Ferien (2006)  

Anbindung an Ge-
meindesitz mit Linien 

Brieselang 9 35/35 SPNV + 11/11 
Bus 

RB10, RB14, 649, 656, 667 

Bredow 3 10/10 663, 667 

Zeestow 

Brieselang 

3 1/1 667 

Tab. 6:  Erfüllung der Mindestbedienungsstandards der Gemeinde Brieselang 

 

Gemeinde- 
bzw. Ortsteil 

Gemeindesitz  Mindest- 
bedienung 

werktägl. Fahrten-
zahl in Ferien (2006)  

Anbindung an Ge-
meindesitz mit Linien 

Dallgow-Döberitz 7 29/27 SPNV + 68/68 
Bus 

RE2, RB13, 604, 653, 655, 
663 

Seeburg 

Dallgow-Döberitz 

 40/40 604, 639, 663 

Tab. 7:  Erfüllung der Mindestbedienungsstandards der Gemeinde Dallgow-Döberitz 

 

Stadt- bzw. 
Ortsteil 

Verwaltungs-
sitz 

Mindest- 
bedienung 

werktägl. Fahrten-
zahl in Ferien (2006)  

Anbindung an Ge-
meindesitz mit Linien 

Falkensee >12 73/73 SPNV + 79/79 
Bus 

RE4, RE6, RB10, RB14, 
604, 651, 652, 653, 654, 

655 

Finkenkrug >12 35/35 RB10, RB14 

Seegefeld 

Falkensee 

>12 35/35 RB10, RB14 

Tab. 8:  Erfüllung der Mindestbedienungsstandards der Stadt Falkensee 

 

Stadt- bzw. 
Ortsteil 

Verwaltungs-
sitz 

Mindest- 
bedienung 

werktägl. Fahrten-
zahl in Ferien (2006)  

Anbindung an Ge-
meindesitz mit Linien 

Ketzin 9 26/26 614, 658 

Etzin 3 11/11 658 

Falkenrehde 3 16/16 614, 650 

Paretz 3 26/26 614, 658 

Tremmen 3 14/14 658, 662 

Zachow 

Ketzin 

3 17/17 558, 614 

Tab. 9:  Erfüllung der Mindestbedienungsstandards der Stadt Ketzin 
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Gemeinde- 
bzw. Ortsteil 

Gemeindesitz  Mindest- 
bedienung 

werktägl. Fahrten-
zahl in Ferien (2006)  

Anbindung an Ge-
meindesitz mit Linien 

Milow 3-6 7/7 668, 677, 678, 679 

Bahnitz 3 3/3 677, 678 

Bützer 3 7/7 668, 678, 679 

Großwudicke 3 12/12 SPNV + 7/7 Bus RB13S, 679, 682 

Jerchel 3 3/3 677, 678 

Möthlitz 3 3/3 677, 678 

Nitzahn 3 3/3 677, 678 

Schmetzdorf 3 5/5 679 

Vieritz 3 5/5 678, 679 

Zollchow 

Milow  

3 5/5 679 

Tab. 10:  Erfüllung der Mindestbedienungsstandards der Gemeinde Milower Land 

 

Stadt- bzw. 
Ortsteil 

Verwaltungs-
sitz 

Mindest- 
bedienung 

werktägl. Fahrten-
zahl in Ferien (2006)  

Anbindung an Ge-
meindesitz mit Linien 

Nauen >12 54/54 RE4, RB10, RB14 

Berge 3 23/23 661, 664, 669, 670, 680 

Bergerdamm 3 2/2 664 

Börnicke 3 15/15 659, 671 

Groß Behnitz 3 10/10 660 

Kienberg 3 15/15 659, 671 

Klein Behnitz 3 10/10 660 

Lietzow 3 23/23 661, 664, 669, 670, 680 

Markee 3 14/14 658, 662 

Neukammer 3 18/18 660, 666 

Ribbeck 3 23/23 661, 669, 670, 680 

Schwanebeck 3 6/7 660, 666 

Tietzow 3 5/5 659, 671 

Wachow 

Nauen 

3 6/7 660, 662 

Tab. 11:  Erfüllung der Mindestbedienungsstandards der Stadt Nauen 
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Stadt- bzw. 
Ortsteil 

Verwaltungs-
sitz 

Mindest- 
bedienung 

werktägl. Fahrten-
zahl in Ferien (2006)  

Anbindung an Ge-
meindesitz mit Linien 

Premnitz > 12 18/18 SPNV + 25/25 
Bus 

RB51, 668, 670, 675, 676, 
677, 678 

Mögelin 3 18/18 SPNV + 20/20 
Bus 

RB51, 675, 676 

Döberitz 

Premnitz 

3 18/18 SPNV + 20/20 
Bus 

RB51, 670, 675, 676 

Tab. 12:  Erfüllung der Mindestbedienungsstandards der Stadt Premnitz 

 

Stadt- bzw. 
Ortsteil 

Verwaltungs-
sitz 

Mindest- 
bedienung 

werktägl. Fahrten-
zahl in Ferien (2006)  

Anbindung an Ge-
meindesitz mit Linien 

Rathenow > 12 20/20 RE2 

Böhne 3 5/5 668, 672, 678 

Göttlin 3 6/6 673 

Grütz 1 3/3 673 

Semlin 3 2/3 685 

Steckelsdorf 

Rathenow 

3 15/15 672 

Tab. 13:  Erfüllung der Mindestbedienungsstandards der Stadt Rathenow 

 

Gemeinde- 
bzw. Ortsteil 

Gemeindesitz  Mindest- 
bedienung 

werktägl. Fahrten-
zahl in Ferien (2006)  

Anbindung an Ge-
meindesitz mit Linien 

Schönwalde 7 27/27 651, 671 

Grünefeld 3 12/12 659, 671 

Paaren i.G. 3 12/12 659, 671 

Pausin 3 12/12 659, 671 

Perwenitz 3 12/12 659, 671 

Wansdorf 

Schönwalde 

3 12/12 659, 671 

Tab. 14:  Erfüllung der Mindestbedienungsstandards der Gemeinde Schönwalde-
Glien 
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Gemeinde- 
bzw. Ortsteil 

Gemeindesitz  Mindest- 
bedienung 

werktägl. Fahrten-
zahl in Ferien (2006)  

Anbindung an Ge-
meindesitz mit Linien 

Wustermark 4 45/44 SPNV + 30/30 
Bus 

RE2, RB13, RB21, 649, 
650, 663, 667 

Buchow-
Karpzow 

3 6/6 650, 667 

Dyrotz 3 17/17 663, 667 

Elstal 5 27/26 SPNV + 17/17 
Bus 

RE2, RB13, 663, 667 

Hoppenrade 2 6/6 650, 667 

Priort 3 18/18 SPNV + 4/4 Bus RB21, 663, 667 

Wernitz 

Wustermark 

3 15/15 663, 667 

Tab. 15:  Erfüllung der Mindestbedienungsstandards der Gemeinde Wustermark 

 

Gemeinde mit 
Ortsteil (OT) 

Amtssitz Mindest- 
bedienung 

werktägl. Fahrten-
zahl in Ferien (2006)  

Anbindung an Amtssitz 
mit Linien 

Mühlenberge mit 2-3   

OT Haage  12/13 661, 669, 680 

OT Senzke  12/13 661, 669, 680 

OT Wagenitz  17/18 661, 669 

Paulinenaue 3-6   

OT Paulinenaue   19/19 SPNV + 17/18 Bus RE4,  661, 669, 680 

OT Selbelang  27/27 661, 669, 670, 680 

Pessin 2-3 18/19 661, 669, 680 

Retzow 2-3 27/27 661, 669, 670, 680 

Wiesenaue 2-3   

OT Brädikow  17/18 661, 669 

OT Jahnberge  0/0 757 

OT Vietznitz  12/13 661 

OT Warsow  12/13 661 

Friesack 3-6   

OT Friesack  19/20 SPNV + 23/23 Bus RE4, 661, 665, 668, 669, 
687, 901, 927 

OT Wutzetz  4/5 665 

OT Zootzen 

Friesack 

 2/2 665 

Tab. 16:  Erfüllung der Mindestbedienungsstandards im Amt Friesack 
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Gemeinde mit 
Ortsteil (OT) 

Amtssitz Mindest- 
bedienung 

werktägl. Fahrten-
zahl in Ferien (2006)  

Anbindung an Amtssitz 
mit Linien 

Kotzen 2-3   

OT Kotzen  3/3 575, 668 

OT Kriele  4/4 575, 668 

OT Landin  4/4 575, 668 

Märkisch Luch 3-6   

OT Barnewitz  6/6 572, 660, 670 

OT Buschow  10/10 SPNV + 4/5 Bus RE2, 572, 670 

OT Garlitz  3/3 572, 574, 660 

OT Möthlow  6/6 572, 670, 680 

Stechow-
Ferchesar 

2-3   

OT Ferchesar  2/2 575, 668 

OT Stechow  10/10 575, 660, 668, 680 

Nennhausen 3-6 20/20 SPNV + 9/9 Bus RE2, 572, 574, 575, 660, 
668, 670, 680 

OT Bamme   6/6 572, 574, 668 

OT Buckow   6/6 572, 574, 660, 670 

OT Damme   3/3 572, 680 

OT Gräningen   5/5 572, 574, 668 

OT Liepe   3/3 572, 680 

OT Mützlitz 

Nennhausen 

 3/3 572, 574 

Tab. 17:  Erfüllung der Mindestbedienungsstandards im Amt Nennhausen 



Nahverkehrsplan des Landkreises Havelland 2007-2011  25 

Beschluss-Nr. 0398/07 PBV 24.09.2007 

 

Gemeinde mit 
Ortsteil (OT) 

Amtssitz Mindest- 
bedienung 

werktägl. Fahrten-
zahl in Ferien (2006)  

Anbindung an Amtssitz 
mit Linien 

Gollenberg 2-3   

OT Schönholz-
Neuwerder 

 2/2 687 

OT Stölln  2/2 687, 689 

Großderschau 2-3   

OT Altgarz   7/7 684, 689 

OT Großderschau  7/7 684, 689 

OT Rübehorst  0/0 689 

Havelaue 3-6   

OT Gülpe  1/1 684 

OT Parey  0/0 683 

OT Spaatz   7/7 683, 684 

OT Strodehne  0/0 688 

OT Wolsier  7/7 684 

Kleßen-Görne 2-3   

OT Kleßen  2/2 687 

OT Görne  2/2 687 

Seeblick 3-6   

OT Hohennauen  9/9 683, 684, 685, 687 

OT Wassersuppe  0/0 683, 684 

OT Witzke  0/0 683, 684 

Rhinow 3-6   

OT Rhinow  10/10 684, 687, 688, 689 

OT Kietz 

Rhinow 

 0/0 688 

Tab. 18:  Erfüllung der Mindestbedienungsstandards im Amt Rhinow 

Die Ortsteile Jahnberge, Kietz, Parey, Rübehorst, Strodehne, Wassersuppe und 
Witzke sind während der Ferienzeit nicht bzw. nicht täglich an das ÖPNV-Netz an-
gebunden. Die Gemeinden Bergerdamm und Semlin werden während der Ferienzeit 
mit jeweils einem Fahrtenpaar weniger als vorgesehen erschlossen. 
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4.4 Nachfragestruktur 

Im übrigen ÖPNV wurden im Jahre 2005 im Landkreis Havelland ca. 6,1 Mio Fahr-
gäste befördert. Im Vergleich zum Jahre 2001 ist dies ein Rückgang um ca. 18%. 
Damit sank auch die statistische Benutzungshäufigkeit von 51 Fahrten auf 40 Fahr-
ten pro Einwohner und Jahr. Die Nachfrage der einzelnen Linien an einem durch-
schnittlichen Montag bis Freitag, Samstag und Sonntag ist nachfolgend dargestellt.  

 

Linie Fahrgäste je Tag  Linie Fahrgäste je Tag  

Nr. Verlauf Mo-
Fr 

Sa So Nr. Verlauf Mo-
Fr 

Sa So 

572 Rathenow - Kieck 310 - - 667 Nauen - Brieselang 600 - - 

574 Rathenow - Mützlitz 130 - - 668 Premnitz - Rathenow - 
Friesack 

160 - - 

575 Rathenow - Kriele 190 - - 

604 Potsdam - Falkensee 550 50 - 

669 Nauen - Paulinenaue - 
Friesack 

Linie 2006 eingeführt; 
es liegen noch keine 
aktuellen Daten vor 

614 Potsdam - Gutenpaaren 1.180 220 120 670 Premnitz - Nauen 80 - - 

649 Wustermark - Brieselang 100 - - 671 Nauen - Spandau 1.220 430 270 

650 Potsdam - Nauen 500 - - 672 Rathenow - Steckelsdorf 210 60 40 

651 Falkensee - Hennigsdorf 630 20 10 673 Rathenow - Grütz 90 - - 

652 Falkensee - Falkensee 220 - - 674 Rathenow - Rathenow  160 - - 

653 Falkensee - Dallgow- Dö-
beritz 

1.000 140 30 675 Rathenow - Kaltenhausen 300 - - 

654 Falkensee, Bahnhof - Rü-
generstr. 

240 - - 676 Rathenow - Premnitz 530 130 100 

655 Falkensee - Dallgow, Ha-
velpark 

600 160 - 677 Premnitz - Bahnitz 200 - - 

656 Falkensee - Brieselang 170 - - 678 Rathenow - Bahnitz 310 - - 

658 Nauen - Ketzin - Paretz 690 50 40 679 Rathenow - Milow 240 - - 

659 Nauen - Hennigsdorf 540 - - 680 Nauen, Bahnhof - Rathe-
now, Weinberg 

400 - - 

660 Nauen - Päwesin - Rathe-
now 

240 10 12 682 Rathenow, Bahnhof - 
Schollene 

40 - - 

661 Nauen - Friesack 530 - 20 683 Rathenow, Bahnhof - Pa-
rey 

50 - - 

662 Nauen - Päwesin - Roskow 270 - - 684 Rathenow, Bahnhof - Neu-
stadt/Dosse 

440 120 90 

663 Nauen - Dallgow-Döberitz 1.300 290 - 685 Rathenow, Bahnhof - Ho-
hennauen 

40 - - 

664 Nauen - Königshorst 160 - - 687 Rathenow – Friesack 170 - - 

665 Friesack - Zootzen/Klessen 180 - - 688 Rhinow –Strodehne 80 - - 

666 Nauen Stadtbus 100 keine Angaben 689 Rhinow – Rhinow 30 - - - 

Tab. 19:  Nachfrage im übrigen ÖPNV des Landkreises Havelland 
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Die aufkommenstärksten Linien sind die  

· Linie 604: Potsdam – Falkensee 

· Linie 653: Falkensee – Dallgow-Döberitz 

· Linie 658: Nauen – Ketzin – Paretz 

· Linie 661: Nauen – Friesack 

· Linie 671: Nauen – Spandau 

Am schwächsten nachgefragt sind folgende Linien: 

· Linie 572: Rathenow – Kieck 

· Linie 574: Rathenow – Mützlitz 

· Linie 575: Rathenow – Kriele 

· Linie 685: Rathenow – Hohennauen 

· Linie 688: Rhinow – Strodehne 

· Linie 689: Rhinow – Großderschau – Rhinow 

Die deutlichen Unterschiede resultieren aus der unterschiedlichen Bevölkerungs-
dichte zwischen westlichem (äußerer Entwicklungsraum) und östlichem Teil (engerer 
Verflechtungsraum) des Landkreises Havelland.  

 

4.5 Verkehrsunternehmen 

Der größte Anbieter im Bereich des übrigen ÖPNV ist die Havelbus Verkehrsgesell-
schaft mbH Potsdam (HVG). Gesellschafter des Unternehmens sind die Landkreise 
Havelland und Potsdam-Mittelmark. Die HVG erwarb bis 2002 in einem mehrstufigen 
Verfahren 80% der Anteile der Havelländische Verkehrsgesellschaft Rathenow mbH 
(HVGR). Die übrigen 20% werden vom Landkreis Havelland gehalten. Die HVG ist 
Inhaberin der Linienkonzessionen und übernimmt vorrangig Managementaufgaben. 
Die HVGR führt für die HVG die Verkehrsleistungen aus bzw. beauftragt weitere 
Subunternehmer mit der Erbringung von Verkehrsleistungen. Ihre Betriebsstellen 
befinden sich in Rathenow, Nauen und Falkensee. 

Darüber hinaus verkehren im Landkreis noch drei weitere Verkehrsunternehmen, die 
jeweils zwei Linien bedienen. Die Verkehrsgesellschaft Belzig mbH (VGB) bindet mit 
zwei Linien kleine Teile des südlichen Landkreisgebietes an die Stadt Brandenburg 
an der Havel an. Im Raum Falkensee sind dies die Berliner Verkehrsbetriebe AöR 
(BVG). Sie bindet Falkensee und den Havelpark in Dallgow-Döberitz an Berlin-
Spandau an. Die Verkehrsgesellschaft Prignitz mbH (VGP) durchquert mit ihren bei-
den Linien das Kreisgebiet und bindet die Zentren der Prignitz direkt an die Landes-
hauptstadt Potsdam an. 
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4.6 Tarifstruktur 

Der seit dem 01. April 1999 geltende „Gemeinsame Tarif der im Verkehrsverbund 
Berlin-Brandenburg (VBB) zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen (VBB-Tarif)“ 
wird im gesamten Landkreis Havelland angewendet. Der bestehende Tarif ist von 
seiner Grundstruktur ein verkehrsträgerübergreifender Flächenzonentarif (Wabenta-
rif). Somit ist es innerhalb der Länder Berlin und Brandenburg möglich, mit einem 
Fahrschein von jeder Haltestelle zu jeder anderen Haltestelle mit Bus und Bahn im 
Nahverkehr zu fahren bzw. kann bei Nutzung der Nahverkehrsmittel auch jedes Ziel 
in den Ländern Brandenburg und Berlin sowie umgekehrt erreicht werden. 

Insgesamt bestehen 82 Tarifwaben im Kreisgebiet. Eine Tarifwabe hat im durch-
schnitt einen Radius von 5 km. An einem neuen Tarifsystem wird derzeit gearbeitet. 
Der VBB-Tarif wurde zuletzt zum 01. April 2007 erhöht. 

 

4.7 Marketing, Information und Öffentlichkeitsarbei t 

Marketing, Information und Öffentlichkeitsarbeit liegen in den Händen der Verkehrs-
unternehmen, die diese eigenverantwortlich ausfüllen. Grundlage hierfür bildet das 
jährlich mindest einmal erscheinende Fahrplanbuch, welches in einem VBB-
einheitlichen Layout erscheint. Darüber hinaus erscheinen für bestimmte Ereignisse, 
z.B. Angebotsänderungen und Großereignisse, spezifische Flyer. Die HVG gibt au-
ßerdem 6mal im Jahr die Kundenzeitschrift „Havelbus aktuell“ zur Kundeninformati-
on und –bindung heraus. 

Über das Internet sind derzeit alle Fahrplan- und Tarifinformationen über die VBB-
Seiten abrufbar. Gleichzeitig hat die HVG mit ihren Tochterunternehmen einen ge-
meinsamen Internetauftritt. Hier werden u.a. folgende Serviceleistungen angeboten: 

· einzelne Linienfahrpläne 

· aktuell zeitlich begrenzte Fahrplaninformationen (Baufahrpläne) 

· Fahrscheinverkauf (inkl. Aboanträge, Schülerfahrausweisanträge) 

· Beschwerdemanagement 
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4.8 Kosten, Wirtschaftlichkeit und Finanzierung des  ÖPNV 

Den Verkehrsunternehmen stehen zur Finanzierung des übrigen ÖPNV zunächst 
folgende Einnahmemöglichkeiten zur Verfügung: 

· Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrausweisen (Beförderungsentgelte) 

· Ausgleichsleistungen für den Ausbildungsverkehr nach § 45a PBefG 

· Fahrgelderstattungen nach SGB IX 

· sonstige Erträge im handelsrechtlichen Sinne 

Diese allein führen nicht zur vollständigen Kostendeckung der Verkehrsunternehmen 
(Eigenwirtschaftlichkeit). Der Grund liegt in den durch die Unternehmen erbrachten 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen, z.B. im Rahmen der Sicherstellung der Daseins-
vorsorge. 

In dem seit Januar 2005 geltenden Verkehrsvertrag wird die HVG vom Aufgabenträ-
ger beauftragt, Verkehrsleistungen im Umfang von ca. 4,9 Mio Fahrplankilometer 
pro Jahr zu erbringen. Dies entspricht ca. 98% aller Fahrplankilometer im übrigen 
ÖPNV des Landkreises Havelland. Hierfür steht dem Unternehmen ein Ausgleich für 
die entstehenden Kostendeckungsfehlbeträge zu. Mit den anderen im Landkreis tä-
tigen Verkehrsunternehmen bestehen ebenfalls vertragliche Vereinbarungen. 

Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit werden die einzelnen Linien mit Hilfe der Li-
nienerfolgsrechnung bewertet. Auf Grundlage der von der HVG zur Verfügung ge-
stellten Daten ergeben sich bezogen auf das Jahr 2006 folgende wesentliche Aus-
sagen. 

Die wirtschaftlichsten Linien sind: 

· Linie 656: Brieselang - Falkensee  

· Linie 659: Nauen - Hennigsdorf 

· Linie 665: Friesack - Zootzen 

· Linie 667: Nauen - Brieselang 

· Linie 672: Rathenow - Steckelsdorf 

Die Unterschiede zu den ermittelten aufkommenstärksten Linien (s. Kap. 4.4) resul-
tieren u.a. aus den Schwierigkeiten der linienspezifischen Einnahmenzuscheidung 
der Schülerverkehre im engeren Verflechtungsraum. 

Die Linien mit den geringsten Kostendeckungsbeiträgen sind: 

· Linie 572: Rathenow - Kieck 

· Linie 574: Rathenow - Mützlitz  

· Linie 575: Rathenow - Kriele 

· Linie 684: Rathenow - Rhinow - Neustadt/Dosse 
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· Linie 685: Rathenow - Hohennauen 

· Linie 688: Rhinow - Strodehne  

Der hohe Kostendeckungsbeitrag der Linie 656 resultiert daraus, dass das Angebot 
vollkommen auf die Bedürfnisse der Schülerbeförderung ausgerichtet ist. Die Linie 
672 ist außer Schulzeiten auf den SPNV ausgerichtet. Die Linie 659 wiederum ist 
mit der Linie 651 (Falkensee – Hennigsdorf) verknüpft. Die Wirtschaftlichkeit der 
Linie 665 ergibt sich u.a. aus ihrer Verknüpfung mit dem SPNV am Bahnhof Frie-
sack. 

Die Linien mit den niedrigsten Kostendeckungsbeiträgen verkehren ausschließlich 
im äußeren Entwicklungsraum mit niedriger Bevölkerungsdichte.    

Zur Finanzierung des ÖPNV neben den o.g. Einnahmequellen standen im Jahre 
2006 insgesamt weitere ca. 3,6 Mio € zur Verfügung. Im Rahmen der im „Zweiten 
Gesetz zur Änderung des ÖPNV-Gesetzes“ festgeschriebenen Mittelzuweisung er-
hielt der Landkreis vom Land 2,1 Mio. €. Der Betrag aus dem Kreishaushalt betrug 
1,5 Mio €. Dies entspricht 40% der im bisherigen Nahverkehrsplan veranschlagten 
notwendigen Finanzmittel. Neben der Finanzierung der Verkehrsleistungen wurden 
Investitionen in die Infrastruktur des ÖPNV, z.B. Bushaltestellen, Wendeschleifen, 
Bahnhofsumfelder seitens des Landkreises gefördert. 
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5 ERFOLGSKONTROLLE DES VORHANDENEN NAHVERKEHRSPLANS  

Mit dem seit 2005 geltenden Verkehrsvertrag wurde für die Beziehungen zwischen 
Landkreis Havelland als Aufgabenträger und der HVG ein klares Besteller-Ersteller-
Rechtsverhältnis geschaffen. Damit besteht für alle Beteiligten ein hohes Maß an 
Planungs- und Rechtssicherheit. Der in dem Vertrag verankerte Ausgleichsbetrag je 
Fahrplankilometer ist als angemessen einzustufen.  

Mit der Eingliederung der Havelländischen Verkehrsgesellschaft mbH in den Havel-
bus Konzern (bestehend aus Muttergesellschaft HVG und Tochtergesellschaft 
BVSG) entstand das größte Verkehrsunternehmen im Land Brandenburg, welches 
hauptsächlich Verkehrsleistungen im übrigen ÖPNV erbringt.  

Während die Fahrplankilometer um ca. 9% stiegen, blieben die Anzahl der angebo-
tenen Fahrten annähernd konstant. Obwohl die Einwohnerzahl im gesamten Land-
kreis um ca. 3% gestiegen ist, sank die Zahl der Fahrgäste um ca. 18%. Ein wesent-
licher Grund hierfür ist der Rückgang der Schülerzahlen. Bedingt durch die Einfüh-
rung der Elternbeiträge für den Schülerverkehr sank die Zahl der beförderten Schü-
ler nochmals. Vom Zuwachs der Einwohnerzahlen profitiert die HVG nur bedingt, da 
insbesondere aus dem einwohnerstärksten Raum Falkensee vorrangig Angebote der 
DB Regio AG und der BVG genutzt werden 

Die im bisherigen Nahverkehrsplan festgeschriebenen Mindestbedienungsstandards 
werden nahezu ausschließlich erfüllt. Aufgrund der Integration des Schülerverkehrs 
in den Linienverkehr bestehen während der Schulzeit nur folgende beiden Erschlie-
ßungsdefizite: 

· Ortsteil Jahnberge der Gemeinde Wiesenaue ist nicht an den Amtssitz Friesack 
angebunden 

· Ortsteil Parey der Gemeinde Havelaue ist nicht direkt an den Amtssitz Rhinow 
angebunden 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Landkreis Havelland derzeit über ei-
nen gut ausgebauten ÖPNV verfügt, bei dem sich Schienen- und Busverkehr sinn-
voll ergänzen.  
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6 GRUNDLAGEN DER ZUKÜNFTIGEN ÖPNV-ENTWICKLUNG 

6.1 Strategische und verkehrspolitische Zielstellun gen 

Unter Berücksichtigung der sich gegenwärtig abzeichnenden Entwicklungen stellt 
sich der Landkreis Havelland folgende strategische Ziele hinsichtlich der zukünftigen 
ÖPNV-Ausgestaltung:  

· Neudefinition der Daseinsvorsorge unter finanziellen Rahmenbedingungen (Mini-
mierung der Kosten) 

· Prüfung, unter welchen Bedingungen und mit welchen Effekten eine Neugestal-
tung der Unternehmensstruktur sinnvoll ist. Hierzu soll gemeinsam mit den kreis-
freien Städten Potsdam und Brandenburg an der Havel sowie dem Landkreis 
Potsdam-Mittelmark ein Gutachten zur interkommunalen Zusammenarbeit im 
ÖPNV beauftragt werden. In Abhängigkeit der entsprechenden Vorschläge und 
Gremienentscheidungen kann auch die Neugestaltung der Unternehmensstruktur 
eine Folge sein. 

· Nach Ablauf der Konzessionen und damit des bisherigen Verkehrsvertrages ist 
beabsichtigt, die Verkehrsleistungen im Inhouse-Vergabeverfahren zu vergeben. 
Dies kann nur unter Berücksichtigung mindestens folgender Punkte erfolgen: 

· Anwendung der vier Kriterien des EuGH-Urteils „AltmarkTrans“: 

1. Betrauung mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 

2. im Voraus müssen Parameter zur Festlegung des Ausgleichs objektiv und 
transparent festgelegt werden 

3.  Ausgleich darf keine Überkompensation gewähren, wobei Einnahmen und 
angemessener Gewinn zu berücksichtigen sind 

4. bei Auswahl des Unternehmens ohne Vergabeverfahren ist bei den Kosten 
der Maßstab eines durchschnittlich gut geführten Unternehmens anzulegen 

· Entwurf der Verkehrsministerkonferenz zur EU-Verordnung 1191/69: 

1. Kontrollmöglichkeit wie über eigene Dienststelle muss von einer oder meh-
reren örtlichen Behörden gegeben sein 

2. Ausführung der Verkehrsdienste innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der 
beauftragenden Behörde (Anbindungsverkehre zulässig) 

3. interne Betreiber dürfen an keinem außerhalb des Zuständigkeitsgebietes 
organisiertem Ausschreibungsverfahren teilnehmen 

· und der Teckal-Entscheidung des EuGH: 

In diesem Urteil hat sich der EuGH zum ersten Mal grundlegend zu den Anfor-
derungen an eine Inhouse-Vergabe geäußert. Er hat dabei Kriterien entwickelt, 
die erfüllt sein müssen, damit ein Inhouse-Geschäft vorliegt, das die Anwen-
dung des gemeinschaftsrechtlichen Vergaberechts obsolet werden lässt. 

Der Landkreis Havelland betrachtet das in Anlage 1 aufgeführte Busliniennetz als 
ein Linienbündel. Sollte während der Gültigkeitsdauer des Nahverkehrsplans eine 
Vergabe im Linienbündel aus rechtlicher Sicht zwingend erforderlich sein, ist dies 
entsprechend zu berücksichtigen.   

Aus verkehrspolitischer Sicht werden die bereits im Nahverkehrsplan 2002-2006 
folgenden festgeschriebenen Ziele weiter verfolgt: 
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· Mobilitätssicherung aller Teile der Bevölkerung, Gewährleistung gleichwertiger 
Lebensbedingungen in allen Teilgebieten, Stärkung der Attraktivität der Wohn- 
und Gewerbestandorte, Umweltschutz und Verkehrssicherheit 

· Sicherung des Schülerverkehrs unter Beachtung der Schulstandorte 

· ÖPNV als eine möglichst attraktive Alternative zum Individualverkehr 

· relevante Siedlungs- und Gewerbestandorte (ab 50 WE, 100 Arbeitsplätze), Ziele 
des Fremdenverkehrs und der Freizeit sowie öffentliche Einrichtungen (ab ca. 150 
Gäste pro Tag) sind anzubinden, bei neuen Potenzialen auch rechtzeitig 

· Erhaltung des ÖPNV-Angebotes durch gezielte Qualitätsverbesserung der ÖPNV-
Versorgung bei gleichzeitiger Angebotsrationalisierung 

· Verknüpfung von verschiedenen ÖPNV-Angeboten 

· Projekte alternativer und zusätzlicher Verkehrsbedienung als Modellvorhaben 

 

6.2 Anforderungen und Empfehlungen für die Gestaltu ng des zukünftigen 
ÖPNV 

Hinsichtlich der künftigen Ausgestaltung des ÖPNV werden folgende generelle Aus-
sagen getroffen: 

· Die bisher bestehenden Mindestbedienungsstandards sind in ihrem Kern zu er-
halten. 

· Nicht nur die Ämter sondern auch die Gemeinden im Land Brandenburg besitzen 
zum Teil eine sehr große räumliche Ausdehnung. Es ist sicher zu stellen, dass 
der Sitz des Amtes bzw. der Gemeinde durch die zugeordneten Gemeinden bzw. 
Ortsteile auch außerhalb der Schulzeit mit dem ÖPNV erreicht werden kann.  

· Für die bisherigen Stadtverkehre kann eine Differenzierung zwischen Kerngebiet 
und stadtferneren Ortsteilen vorgenommen werden. 

· Die Standards richten sich nach den Einwohnerzahlen und nicht nach der Lage 
der Gemeinde im engeren Verflechtungsraum oder äußeren Entwicklungsraum. 

· Für einzelne Gebiete des Landkreises sollen keine unterschiedlichen Mindestbe-
dienungsstandards zu unterschiedlichen Zeiten gelten.   

· Eine Verbesserung der Angebote für den engeren Verflechtungsraum darf nicht 
zu Lasten des äußeren Entwicklungsraumes gehen. 
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Folgende generelle Mindestbedienungsstandards sind bei der Angebotsgestaltung 
einzuhalten.  

 

Einwohner je Teilfläche 
(hier Gemeinden bzw. Ortsteile) 

werktägliche Mindestfahrtenzahl 
je Richtung 

100 – 200 1 

200 – 1.000 2 – 3 

1.000 – 3.000 3 – 6 

3.000 – 6.000 6 – 10 

>6.000 >10 

Tab. 20:  Mindestbedienungsstandards 

Diese Fahrtenzahl bezieht sich in einer ersten Stufe bei amtsfreien Gemeinden auf 
die Anbindung der Ortsteile an ihre Ortszentren sowie bei amtsangehörigen Ge-
meinden auf die Anbindung des Ortes an den Amtssitz. In der zweiten Stufe sind die 
Anbindungen der Ortszentren (amtsfreie Gemeinden) und der Amtssitze (amtsange-
hörige Gemeinden) an das jeweilig zugeordnete Zentrum zu realisieren.  

Die genannten Fahrtenzahlen können sowohl im Linienverkehr als auch mit RufBus-
Systemen (z.B. RufBus, AnrufSammelTaxi) erbracht werden. Die genannten Ver-
kehrsmittel sind dabei gleichwertig zu behandeln.  

Für die Stadt- und Ortsverkehre werden folgende Mindestbedienungsfolgen festge-
legt. 

 

 Rathenow 
(Kerngebiet) 

Nauen 
(Kerngebiet) 

Falkensee, 
Dallgow-Döberitz 

Premnitz 

Hauptverkehrszeit 
(06:00-08:00 Uhr; 
14:00-19:00 Uhr) 

60-min-Takt 60-min-Takt 60-min-Takt 120-min-Takt 

Nebenverkehrszeit 
(08:00-14:00 Uhr) 

60-min-Takt 60-min-Takt 60-min-Takt 120-min-Takt 

Schwachverkehrs-
zeit 

(05:00-06:00 Uhr; 
19:00-22:00 Uhr; 

Wochenende) 

Einzelne Fahrten Einzelne Fahrten bedarfsabhängig Einzelne Fahrten 

Tab. 21:  Mindestbedienungsfolgen Stadt- und Ortsverkehr 
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Darüber hinaus gelten für die einzelnen Bedienungsrelationen folgende Merkmale 
mit den entsprechenden Funktionen: 

· Hauptverbindungsrelation: 

- Großräumige Verbindung von Zentren ohne paralleles SPNV-Angebot 

- In Abhängigkeit von der Nachfrage mindestens 6 Fahrten je Tag und Richtung 

- Taktverkehr ist vorzusehen 

- Stabiles System auch an Wochenende und Feiertagen bei nachfrageabhängi-
ger Häufigkeit 

· Verbindungsrelation: 

- Verbindung von und zu Zentren mit abschnittsweise nicht vermeidbaren, zuläs-
sigen parallelen SPNV-Angebot und Gewährleistung zusätzlicher Erschlie-
ßungsfunktionen 

- 4 bis 6 Fahrten je Tag und Richtung 

· Flächenerschließungs- und Zubringerrelation im Verdichtungsraum: 

- Nahräumliche Erschließungs- und Verbindungsfunktion im Verdichtungsgebiet 
des engeren Verflechtungsraumes Berlin-Brandenburg oder im Stadt-Umland-
Bereich großer Städte 

- Besondere Funktion der Anbindung an die SPNV-Zugangsstellen 

- Angebotsorientierte Fahrtenhäufigkeit 

- Taktverkehr ist vorzusehen 

· Flächenerschließungs- und Zubringerrelation: 

- Nahräumliche Erschließungs- und Verbindungsfunktion 

- Anbindung an Zentren bzw. an das Gesamtnetz, insbesondere an die SPNV-
Zugangsstellen 

- 2 bis 4 Fahrten je Tag und Richtung 

· Schülerverkehrsrelation: 

- Absicherung des Schülerverkehrs als integrierter Linienverkehr auf Linien au-
ßerhalb der oben beschriebenen Relationen 

- Bedienungshäufigkeit entsprechend dem Bedarf des Schülerverkehrs 

Mit Ausnahme der Hauptverbindungsrelationen und der  Verbindungsrelationen an 
Werktagen kann die Bedienung durch RufBus-Systeme gewährleistet werden. An 
Wochenenden ist dies generell zugelassen.  
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6.3 Organisation und Kooperation 

Die mit dem Abschluss des Verkehrsvertrages funktionale Trennung von Besteller- 
und Erstellerebene ist beizubehalten. Eine Änderung der gegenwärtigen Organisati-
onsform (Regieeinheit innerhalb der Verwaltung) ist aufgrund der Rahmenbedingun-
gen nicht zwingend erforderlich. Dennoch ist die gegenwärtige Situation stetig ent-
sprechend der aktuellen Rechtssprechung und Gesetzeslage zu prüfen und ggf. zu 
modifizieren.  

Alle im Linienverkehr des Landkreises tätigen Verkehrsunternehmen werden bzw. 
sind Partner im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und unterzeichnen dazu den 
„Kooperationsvertrag der Verbundverkehrsunternehmen in Berlin und Brandenburg 
und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB).“ Die Kooperation betrifft 
im Wesentlichen: 

· die Anwendung des „Gemeinsamen Tarifes der im Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen“ (VBB-Tarif) und des-
sen Vertrieb nach den im VBB geltenden Grundsätzen, 

· die Teilnahme am Einnahmenaufteilungsverfahren und die Unterzeichnung des 
Einnahmenaufteilungsvertrages für den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
nebst seiner Ergänzungen, 

· die Versorgung der VBB-Fahrgastinformationssysteme mit Fahrplansolldaten und 
Echtzeitdaten, sowie die Gewährleistung einer aktiven RBL-gestützten An-
schlusssicherung mit andere Verkehrsunternehmen, 

· die deutliche Kennzeichnung aller Fahrzeuge und Vertriebs-/ Informationsstellen 
mit dem VBB-Logo sowie die Einhaltung der Vorgaben des Fahrgastinformations-
handbuchs des VBB bei der Gestaltung von Fahrgastinformationsprodukten, 

· die Zusammenarbeit mit der VBB GmbH, insbesondere die aktive Teilnahme an 
den Gremien des VBB (Beirat der Verkehrsunternehmen, Facharbeitskreise, Ar-
beitsgruppen), 

· den Daten- und Informationsaustausch mit der VBB GmbH und dem Aufgabenträ-
ger, insbesondere die Bereitstellung von Daten aus Verkehrserhebungen für die 
Erfüllung der Aufgaben des Verkehrsverbundes und des Aufgabenträgers, 

· die ggf. spätere Beteiligung an einem Qualitätsmanagementsystem des Verkehrs-
verbundes Berlin-Brandenburg zu den zwischen den Unternehmen abgestimmten 
Bedingungen sowie der Einsatz von Qualitäts-Scouts des Verkehrsverbunds Ber-
lin-Brandenburg, 

· die Abstimmung der Bedienung aller den Zuständigkeitsbereich des Aufgabenträ-
gers überschreitenden Linien mit der VBB GmbH und 

· die fahrplanmäßige Abstimmung von Anschlüssen zwischen dem SPNV und dem 
übrigen ÖPNV in Zusammenarbeit mit der VBB GmbH. 
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6.4 Bestimmung des finanziellen Handlungsrahmens 

Mit der Verabschiedung des „Dritten Gesetzes zur Änderung des ÖPNV-Gesetzes“ 
im Dezember 2006 änderten sich für die Landkreise und kreisfreien Städte bereits 
nach zwei Jahren wieder die Rahmenbedingungen für die Finanzierung des übrigen 
ÖPNV. Dazu zählen u.a.: 

· Die Finanzierung des übrigen ÖPNV erfolgt nicht aus Landesmitteln sondern aus 
Bundesmitteln, die das Land Brandenburg entsprechend des Regionalisierungs-
gesetzes und des Entflechtungsgesetzes erhält. Die ab 2007 für den übrigen 
ÖPNV bereitgestellten Finanzmittel wurden ggü. den Vorjahren reduziert. 

· Der Einsatz von Finanzmitteln aus dem Entflechtungsgesetz schreibt eine Zweck-
bindung bestimmter Mittel zur Investitionsförderung vor. 

· Ab dem Jahre 2008 werden die bisher direkt an die Verkehrsunternehmen gezahl-
ten Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr nach §45a PBefG an die Land-
kreise und kreisfreien Städte ausgereicht. Die hierbei zugrunde zu legende Be-
rechnungsverordnung liegt noch nicht vor. 

Zur Bestimmung des finanziellen Handlungsrahmens muss daher von zwei Szena-
rien ausgegangen werden, die im folgenden dargestellt werden. 

· Szenario 1 – Finanzmittel 2007: 
Der Landkreis Havelland wendet für die Finanzierung von Verkehrsleistungen im 
Jahr 2007 insgesamt 3,107 Mio € auf. Damit kann der Landkreis Havelland seinen 
Verpflichtungen in den bestehenden Verkehrsverträgen erfüllen. Für die investive 
Förderung sind 0,423 Mio € vorgesehen. 

· Szenario 2 – Finanzmittel 2011Trend: 
Aufgrund der gesamten Entwicklung ist in einem worst-case-Szenario für das 
Jahr 2011 von ca. 2,300 Mio € auszugehen, die für die Finanzierung von Ver-
kehrsleistungen dem Aufgabenträger Landkreis Havelland zur Verfügung stehen. 
Dies entspricht einem Rückgang um ca. 25% im Vergleich zu 2006. 

Diese Veränderungen in den bereitgestellten Finanzmitteln haben folgende grundle-
gende Auswirkungen:  

· Szenario 1 - Finanzmittel 2007: 
Der Rückgang der Finanzmittel kann im Jahre 2007 noch durch Forderungen des 
Landkreises Havelland als Mitgesellschafter ggü. der HVG aufgefangen werden. 
Erst im Jahre 2008 wird die neue finanzielle Situation wirksam.   

· Szenario 2 - Finanzmittel 2011Trend: 
Zur Ermittlung der notwendigen Leistungsreduzierungen wurden folgende Para-
meter berücksichtigt: 

- Der derzeitige Kostensatz erhöht sich bis zum Jahre 2011 um jährlich ca. 2% 
(Zum Vergleich: Der Verbraucherindex erhöhte sich in den Jahren 2001 bis 
2005 um durchschnittlich 2,1% jährlich). 

- Die Einnahmen erhöhen sich bis zum Jahre 2011 um jährlich ca. 1,5%. 

- Der Einwohnerzuwachs im engeren Verflechtungsraum kann sich positiv auf 
die Gesamtnachfrage auswirken. 
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- Im Ergebnis müssen die Leistungen um ca. 1,0 Mio Fahrplankilometer reduziert 
werden oder durch andere Maßnahmen (z.B. durch Schulanfangszeitenstaffe-
lung) entsprechende Einsparungen erbracht werden.  

Die beiden Szenarien stellen eine mögliche Bandbreite der Entwicklung dar, auf die 
sich der Landkreis Havelland einstellen sollte.  

 

6.5 Abschätzung der zukünftigen ÖPNV-Nachfrage 

Für die Entwicklung des Landkreises lassen sich grundsätzlich folgende Tendenzen 
erkennen: 

· Bis zum Jahr 2011 wird für den Landkreis Havelland insgesamt mit einem Ein-
wohnerzuwachs von ca. 2 % im Vergleich zum Jahre 2005 gerechnet. 

· Die durchschnittliche Nutzung des ÖPNV im Landkreis Havelland sank von 51 
Fahrten je Einwohner im Jahr 2001 auf 40 Fahrten je Einwohner im Jahr 2005. 

· Die disperse Entwicklung im Landkreis mit dem Rückgang der Bevölkerungszah-
len im äußeren Entwicklungsraum und dem Zuwachs im engeren Verflechtungs-
raum wird weiter anhalten.  

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung wurden für die beiden Räume im Land-
kreis entsprechend der Erfahrungen aus anderen Regionen getrennte Nachfrageab-
schätzungen durchgeführt. Dabei wurden folgende Prämissen zugrundegelegt: 

· Die statistische Nutzungshäufigkeit des Busverkehrs im engeren Verflechtungs-
raum liegt bei 55 Fahrten je Einwohner und Jahr. 

· Die statistische Nutzungshäufigkeit des Busverkehrs im äußeren Entwicklungs-
raum liegt bei 25 Fahrten je Einwohner und Jahr. 

Für das Jahr 2011 wird eine Nachfrage von ca. 7,0 Mio Fahrgästen abgeschätzt. 
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7 AUSGESTALTUNGS- UND UMSETZUNGSKONZEPTION 

Grundlage der Angebotsgestaltung stellt die Festlegung der Bedienungsrelationen 
dar. In Weiterentwicklung der bisherigen Nahverkehrspläne werden die Bedienungs-
relationen und –räume nicht nach Verkehrsmitteln unterschieden, sondern auf der 
Basis der in dem jeweiligen Einzugsbereich lebenden Einwohner definiert. 

ÖPNV-Relation bzw. –Raum I. Grades: 

· Neustadt (Dosse) – Friesack – Nauen – Falkensee – Berlin: 57.800 Einwohner 

· Rathenow – Nennhausen –  Wustermark –  
Dallgow-Döberitz – Berlin: 44.400 Einwohner 

· Falkensee – Potsdam: 38.400 Einwohner 

· Rathenow – Premnitz – Brandenburg: 36.800 Einwohner 

· Nauen – Wustermark - Ketzin – Potsdam: 30.800 Einwohner 

· Paaren im Glien – Berlin: 8.500 Einwohner 

· Stadtverkehr Falkensee, Dallgow-Döberitz: 46.200 Einwohner 

Dies stellt die Basis des ÖPNV-Angebotes im Landkreis Havelland dar. Aus Sicht 
des Landkreises ist dabei der Ausbau der Schieneninfrastruktur von Berlin-Spandau 
nach Falkensee eine wichtige Maßnahme, um dem gesteigerten Bedarf in dieser 
Relation insgesamt sowie auch dazwischen gerecht zu werden. 

ÖPNV-Relation bzw. –Raum II. Grades: 

· Rathenow – Nauen: 43.600 Einwohner 

· Rathenow – Rhinow: 28.900 Einwohner 

· Falkenrehde – Wustermark – Brieselang – Zeestow: 24.600 Einwohner 

· Nauen – Klein Behnitz – Päwesin: 16.600 Einwohner 

· Premnitz – Milow: 14.800 Einwohner 

· Rhinow – Friesack: 4.700 Einwohner 

· Stadtverkehr Rathenow: 27.000 Einwohner  

· Stadtverkehr Nauen: 16.600 Einwohner 

ÖPNV-Relation bzw. –Raum III. Grades: 

· Alle weiteren Relationen im Landkreis Havelland  
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Aus den bisherigen Festlegungen heraus ergibt sich ein Grundangebot, welches 
seitens des Aufgabenträgers garantiert werden kann.  

Anbindung der Gemeinden an den Amtssitz bzw. das zu gehörige Zentrum Ist Soll 

Mühlenberge (Haage, Senzke, Wagenitz) - Friesack 2-3 2-3 

Paulinenaue (Paulinenaue, Selbelang) - Friesack 3-6 3-6 

Pessin - Friesack 2-3 2-3 

Retzow - Friesack 2-3 2-3 

Wiesenaue (Brädikow, Jahnberge, Vietznitz, Warsow) - Friesack 2-3 2-3 

Friesack (Friesack, Wutzetz, Zootzen) - Rathenow/Nauen 3-6 3-6 

Kotzen (Kotzen, Kriele, Landin) - Nennhausen/Rathenow 2-3 2-3 

Märkisch Luch (Barnewitz, Buschow, Garlitz, Möthlow) - Nennhausen/Rathenow/Branden-
burg 

3-6 3-6 

Stechow-Ferchesar (Ferchesar, Stechow) - Nennhausen/Rathenow 2-3 2-3 

Nennhausen (Bamme, Buckow, Damme, Gräningen, Liepe, Mützlitz)- Rathenow 3-6 3-6 

Gollenberg (Schönholz-Neuwerder, Stölln) - Rhinow/Friesack 2-3 2-3 

Großderschau (Altgarz, Großderschau, Rübehorst) - Rhinow 2-3 2-3 

Havelaue (Gülpe, Parey, Spaatz, Strodehne, Wolsier) - Rhinow/Rathenow 3-6 2-3 

Kleßen-Görne (Kleßen, Görne) - Rhinow/Friesack 2-3 2-3 

Seeblick (Hohennauen, Wassersuppe, Witzke) - Rhinow/Rathenow 3-6 2-3 

Rhinow (Rhinow, Kietz) - Rathenow 3-6 3-6 

Brieselang (Brieselang, Bredow, Zeestow) - Nauen/Berlin > 12 > 10 

Dallgow-Döberitz (Dallgow-Döberitz, Seeburg) - Nauen/Berlin > 12 > 10 

Falkensee (Falkensee, Finkenkrug, Seegefeld) - Nauen/Berlin > 12 > 10 

Ketzin (Ketzin, Etzin, Falkenrehde, Paretz, Tremmen, Zachow) - Nauen/Potsdam > 12 > 10 

Milower Land (Bahnitz, Bützer, Großwudicke, Jerchel, Milow, Möthlitz, Nitzahn, Schmetz-
dorf, Vieritz, Zollchow) - Premnitz/Rathenow 

3-6 3-6 

Nauen (Berge, Bergerdamm, Börnicke, Groß Behnitz, Kienberg, Klein Behnitz, Lietzow, 
Markee, Neukammer, Ribbeck, Schwanebeck, Tietzow, Wachow) - Rathenow/Berlin 

> 12 > 10 

Premnitz (Premnitz, Mögelin, Döberitz) - Rathenow/Brandenburg > 12 > 10 

Rathenow (Rathenow, Böhne, Göttlin, Grütz, Semlin, Steckelsdorf) - Brandenburg > 12 > 10 

Schönwalde-Glien (Grünefeld, Paaren i.G., Pausin, Perwenitz, Schönwalde, Wansdorf) - 
Nauen/Berlin 

> 12 > 10 

Wustermark (Buchow-Karpzow, Hoppenrade, Priort, Wustermark, Dyrotz, Wernitz, Elstal) - 
Nauen/Berlin 

> 12 > 10 

Tab. 22:  Grundangebot 

Bei einer Reduzierung des Leistungsangebotes auf das Grundangebot können Ein-
sparungen von ca. 250 T€ realisiert werden. 

Bei Umsetzung des „Gestaltungskonzeptes für den Schülerverkehr im Landkreis Ha-
velland“ (Stand: Februar 2007) können weitere Einsparungen erzielt werden. Auf der 



Nahverkehrsplan des Landkreises Havelland 2007-2011  41 

Beschluss-Nr. 0398/07 PBV 24.09.2007 

Basis von HVG-internen Planungen liegt das diesbezügliche Potenzial durch eine 
Staffelung der Schulanfangszeiten bei ca. 400 T€. Ohne das es zu einer Verschlech-
terung der Angebotsqualität kommt wären damit die größten Einsparungen möglich. 
Unter Einbeziehung aller Beteiligten (Landkreis, Verkehrsunternehmen, Schulträger, 
Schulen und Eltern) sind daher schnellstmöglich die entsprechenden nächsten 
Schritte zu vollziehen.  

Darüber hinaus ist die Umsetzung folgender Maßnahmen zu prüfen: 

· Linie 650: Einstellen der Linie Nauen – Potsdam: 
Bedienung der Relation Nauen – Potsdam mit Linie 663 bis Wustermark und Wei-
terfahrt mit RB21; Übernahme von Fahrten des Schülerverkehrs zwischen Wus-
termark – Hoppenrade - Buchow-Karpzow und Falkenrehde durch die Linie 667; 
Einsparung von ca. 75.000 Fpl-km 

· Linie 666: Bedienung von OT Schwanebeck durch Stadtbus entfällt: 
Umstellung auf RufBus; Sicherstellung des Schülerverkehrs durch Linie 660: Ein-
sparung von ca. 10.000 Fpl-km 

· Linie 671: Einstellen des Abschnittes Paaren im Glien – Nauen: 
Bedienung durch Linie 659 mit zusätzlich 4 Fahrten; Einsparung von ca. 45.000 
Fpl-km 

· Linie 670: Einstellen der Linie Nauen – Premnitz: 
Bedienung der Relation Nauen – Premnitz mit Linie 663 bis Wustermark und Wei-
terfahrt mit RE2 und RB51; Einsparung von ca. 105.000 Fpl-km 

· Linie 684: Rücknahme der Linie von Neustadt (Dosse) nach Großderschau: 
Einsparung von ca. 32.000 Fpl-km 
Aufgrund der „Landesschulbezirksverordnung mit kreisübergreifenden Fachklas-
sen für anerkannte Ausbildungsberufe“ ist das westliche Havelland Teil des Ein-
zugsbereiches des Oberstufenzentrums Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-
Ruppin). Diese Linie ist ein Teil der diesbezüglichen ÖPNV-Anbindung und damit 
von überkreislicher Bedeutung und ist entsprechend im Landesnahverkehrsplan 
aufzunehmen.  

Bei Umsetzung dieser Maßnahmen sind weitere Einsparungen von ca. 110 T€ mög-
lich.  

Nur bei Umsetzung aller drei Maßnahmenblöcke könnte das aus heutiger Sicht für 
das Jahr 2011 erforderliche Einsparvolumen von bis zu ca. 800 T€ ggü. 2006 er-
reicht werden. Schwerpunkt der Maßnahmen sollte die konsequente Optimierung 
des Schülerverkehrs bilden, da hier die höchsten Einsparungen bei teilweisen Quali-
tätsverbesserungen erzielt werden können.  

Weitere Einsparungen sind durch den Ersatz von Busleistungen durch RufBus- und 
BürgerBus-Systemen möglich. Die Planungen für ein BürgerBus-System in der Ge-
meinde Brieselang werden unterstützt. 

Als langfristige Option ist die Reduzierung des Leistungsangebotes auf der Linie 680 
(Nauen – Rathenow) zu sehen. Dies sollte erst in Betracht gezogen werden, wenn 
die anderen Maßnahmen nur teilweise umgesetzt werden. Voraussetzung ist außer-
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dem die Verknüpfung der Linien 661 und 668. Insgesamt wären Einsparungen von 
bis zu ca. 50 T€ möglich.  

Verknüpfungspunkte sind im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Vernetzung 
der Systeme SPNV und Busverkehr zu sehen. Allerdings sind hierbei auch Ergän-
zungen durch P+R- und B+R-Anlagen in die Überlegungen einzubeziehen, um zu-
sätzliche Kundenpotentiale zu erschließen. Im Vordergrund der Planungen sollte 
jedoch grundsätzlich die Verknüpfung der Verkehrsmittel des öffentlichen Verkehrs 
untereinander stehen. Im Landkreis Havelland sind in nachfolgenden Orten Ver-
knüpfungspunkte zur Realisierung der Umsteigebeziehungen zu betreiben: 

· Dallgow-Döberitz 

· Falkensee 

· Friesack 

· Nauen 

· Premnitz (eingeschränkt) 

· Rathenow 

· Wustermark 

Bei der Gestaltung der jeweiligen Anschlussbeziehungen sind die aufgeführten Be-
dienungsrelationen zugrunde zu legen. 

Im Land Brandenburg wird zurzeit das RBL-System dahingehend erweitert, dass 
aktuelle Pünktlichkeitsdaten des SPNV an die Bus-Verkehrsunternehmen weiterge-
geben werden können, damit ist eine operative Anschlusssicherung möglich. Die 
Anschlussgestaltung und Anschlusssicherung wird damit insgesamt auf eine neue 
Qualität gehoben. Der innerhalb der Gremien des VBB mit den Verkehrsunterneh-
men abgestimmte Leitfaden zur Anschlusssicherung stellt die Grundlage für die 
technische und organisatorische Gestaltung auch im Landkreis Havelland dar. Vor-
aussetzung ist die dauerhafte Sicherstellung der dafür notwendigen Finanzierung. 
Es sollten mindestens folgende Anschlussrelationen gesteuert werden. 

· Bf. Dallgow-Döberitz: 

- aus und nach Ri. Dallgow-Döberitz, Dorf/Kirche mind. stündlich an den SPNV 
nach und von Berlin (Basis: heutige Verknüpfung Linie 653 bzw. 655 mit RE2) 

· Bf. Falkensee: 

- aus und nach Ri. Falkensee, Rügener Str./Waldheim jeweils mind. stündlich an 
den SPNV nach und von Berlin sowie Nauen (Basis: heutige Verknüpfung Linie 
654 mit RB10 bzw. RB14) 

- aus und nach Ri. Falkensee, Gartenstr. mind. stündlich an den SPNV nach und 
von Berlin (Basis: heutige Verknüpfung Linie 653 bzw. 655 mit RE4 bzw. RB14) 

· Bf. Friesack: 

- aus und nach Ri. Friesack mind. zweistündlich an den SPNV nach und von 
Berlin (Basis: heutige Verknüpfung Linie 661 mit RE4) 
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· Bf. Nauen: 

- von und zum Stadtverkehr mind. stündlich an den SPNV nach und von Berlin 
(derzeit nicht vorhanden) 

- von und nach Ri. Ketzin mind. zweistündlich an den SPNV nach und von Berlin 
(Basis: heutige Verknüpfung Linie 658 mit RE4 bzw. RB14) 

· Bf. Premnitz (eingeschränkt): 

- von und nach der Gemeinde Milower Land entsprechend des Bedarfs (Derzeit 
scheint hierfür nur die Linie 676 in Frage zu kommen. Eine Lösung sollte mit-
telfristig angestrebt werden.)  

· Bf. Rathenow: 

- von und zum Stadtverkehr mind. stündlich an den SPNV nach und von Berlin 
(Basis: derzeitige Verknüpfung Linie 672 bzw. 673 mit RE4) 

- Beibehaltung der derzeitigen guten Verknüpfung der SPNV-Linien am Bf. Ra-
thenow 

· Bf. Wustermark: 

- von und nach Ri. Nauen mind. stündlich an den SPNV nach und von Rathenow 
(derzeit nicht vorhanden) 

- von und nach Ri. Nauen mind. stündlich an den SPNV nach und von Potsdam 
(derzeit nicht vorhanden) 

Die bereits heute bestehenden und erfolgreichen eingesetzten Elemente der Fahr-
gastinformation sind konsequent weiter zu führen. Eine Ausweitung der Angebote ist 
nur bei Sicherstellung der entsprechenden Finanzierung möglich. 

Während der Laufzeit des Nahverkehrsplans sind nur solche Fahrzeuge zur Durch-
führung von ÖPNV-Leistungen einzusetzen und zu beschaffen, die dem in Deutsch-
land üblichen Qualitäts- und Sicherheitsstandards nach StVZO und BOKraft ent-
sprechen. Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen dient der stetigen Modernisierung 
des Fahrzeugparks und der Senkung der Umweltbelastung durch den Einsatz 
schadstoffarmer Fahrzeuge. Der Fahrzeugpark sollte in den Größenklassen der 
Fahrzeuge und ihrer behindertengerechten Ausstattung sowohl den Erfordernissen 
des Schülerverkehrs als auch den Anforderungen anderer Nutzergruppen anzupas-
sen. Die Fahrzeuge sollten mit ortsüblicher Abfertigungstech-
nik/Fahrgastinformationssystem ausgestattet sein. 

Die ggü. den Kunden auftretenden Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen sollten 
mindestens folgende Qualitätsanforderungen erfüllen: 

- Sachkompetenz 
- Kundenorientiertheit 
- Fähigkeit zur Konfliktbewältigung 
- Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

Der Tourismus hat für den Landkreis Havelland eine besondere wirtschaftliche Be-
deutung. Hierzu kann der ÖPNV seinen Beitrag leisten. Während der Gültigkeit des 
Nahverkehrsplanes sollte hierzu gemeinsam mit den Tourismusverbänden ein An-
gebotskonzept entwickelt werden.  
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8 INVESTITIONSVORHABEN 

Für den Zeitraum 2007 bis 2011 haben die Ämter, Städte, Gemeinden und Ver-
kehrsunternehmen bisher folgende Investitionsvorhaben geplant. 

 

geplante Investitionskosten [T€]  Amt/Stadt/ 
Gemeinde/ 

Unternehmen 

Maßnahme 

2007 2008 2009 2010 2011 

Brieselang Errichtung Haltestelle Fichtestr. 7,0     

 Errichtung Haltestelle Finkenkruger Str.  10,0    

 Errichtung Haltestelle Birkenallee   12,0   

 Sanierung Haltestelle Wustermarker Str. in Zeestow    12,0  

Dallgow-Döberitz Errichtung von 2 Bushaltestellen im OT Seeburg 13,0     

Falkensee Gestaltung Bahnhofsumfeld Falkensee  Nordbereich  1.700,0 1.700,0 1.700,0  

 Bahnsteigüberdachung und Bahnsteigverbreiterung 

Bahnhof Falkensee Südbereich 

  

380,0 

   

 Errichtung von Buswendeschleife   60,0   

Ketzin Erneuerung von 3 Buswartehallen im OT Tremmen 21,0     

 Neuanlage von 2 Bushaltestellen am Brückenkopf (Ketzin) 43,5     

 Erneuerung / lnstandsetzung von 4 Haltestellen  20,0 20,0 20,0 20,0 

Milower Land Errichtung einer Haltestellenplattform und Zuwegung zur 
Buswartehalle Bahnitz 

8,5     

 Ausbau der Wendeschleife an der Schule Milow, Forststr./ 
Hasenheide 

28,0     

Nennhausen Haltepunkte in Nennhausen und den OT Bamme und 
Damme; Aufstellfläche und Fahrgastunterstand 

44,1     

 Haltepunkte in den OT Garlitz, Gräningen, Bamme und 
Buschow; Aufstellfläche oder Fahrgastunterstand 

 10,5 10,5 10,5 10,5 

 Haltepunkte in den OT Liepe, Ferchesar, Stechow, Kotzen 
und Landin; Aufstellfläche oder Fahrgastunterstand 

 15,0 15,0 15,0 15,0 

Premnitz Fahrgastunterstand an der Grundschule Am Dachsberg  7,0    

 Instandsetzungsmaßnahmen an Haltestellen und Bahn-
hofsumfeld 

 5,0    

 Pflasterung Wartefläche an der Haltestelle Döberitz Gapel   3,0   

 Instandsetzung an den Haltestellen und Bahnhofsumfel-
dern 

  5,0   

 Erneuerung Fahrgastunterstand an der Bergstraße    9,0  

 Instandsetzung an Haltestellen u. Bahnhofsumfeldern    6,0  

 Erneuerung Fahrgastunterstand an der Mozartstr.     9,0 

 Instandsetzung an Haltestellen u. Bahnhofsumfeldern     7,0 

Rathenow Errichtung eines Parkplatzes am Bahnhof Südseite 300,0    

Schönwalde-Glien Wiederherstellung von 2 Haltestellen im OT Grünefeld 30,0     

 Neubau eines Buswartehäuschens im OT Wansdorf 15,0     

 Neubau von 6 Haltestellen im OT Schöwalde-Siedlung  132,0 
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geplante Investitionskosten [T€]  Amt/Stadt/ 
Gemeinde/ 

Unternehmen 

Maßnahme 

2007 2008 2009 2010 2011 

Wustermark Sanierung der Haltestelle Karl-Liebknecht-Platz im OT 
Elstal 

38,6     

 Errichtung von 5 Buswartehäuschen im GVZ Wustermark  95,0    

 Errichtung von 2 Buswartehäuschen am Nahversorger im 
Bereich Rosa-Luxemburg-Allee / Stickelmann-Straße / 
Unter den Kiefern 

 38,0    

 Errichtung eines Buswartehäuschen an Buswendeschleife 
der Straße „Zur Döberitzer Heide“ 

 19,0    

 Errichtung von 4 Buswartehäuschen im GVZ Wustermark   76,0   

 Errichtung von 2 Buswartehäuschen im DEMEX-Park   38,0   

 Errichtung von 2 Buswartehäuschen im OT Niederhof    38,0  

 Errichtung der P&R-Anlage am Bahnhof Wustermark     300,0 

HVG / HVG R Beschaffung von 6/1 bzw. 7/0 Solo/Gelenk-Fahrzeugen  1.960,0 2.060,0 2.060,0 2.060,0 2.060,0 

GESAMT  2.358,6 4.542,5 4.032,5 3.903,5 2.454,5 

Tab. 24:  Angemeldete Investitionsvorhaben 

 
Für die Städte Nauen und Friesack sowie das Amt Rhinow liegen keine Planungen 
vor. 
 
Bei der Erneuerung der Busflotte ist der gegenwärtige Standard mit dem Anteil mo-
derner Fahrzeuge im Busverkehr zu halten. Es sind nur solche Fahrzeuge zur 
Durchführung von ÖPNV-Leistungen einzusetzen und zu beschaffen, die den in 
Deutschland üblichen Qualitäts- und Sicherheitsstandards, z.B. nach StVZO und BO 
Kraft entsprechen. Um den steigenden Anforderungen zum Schutz der Umwelt ge-
nüge zu tragen, ist die Umrüstung der Busse mit Rußpartikelfiltern o.ä. technischen 
Geräten durchzuführen. 
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9 AUSBLICK 

Der vorliegende Nahverkehrsplan bildet den Rahmen für die Ausgestaltung des 
ÖPNV im Landkreis Havelland bis zum Jahre 2011.  

In den nächsten Jahren ist mit einer weiteren Reduzierung der für den ÖPNV zur 
Verfügung stehenden Finanzmittel zu rechnen. Damit einher geht ein noch stärkeres 
Hinterfragen der Wirtschaftlichkeit der einzelnen angebotenen Verkehrsleistungen. 
Dieser Problematik stellt sich der vorliegende Nahverkehrsplan.  

Um die Daseinsvorsorge zu gewährleisten, sollte mittelfristig die Einführung von al-
ternativen Verkehrsbedienungen stärker in die Überlegungen einbezogen werden.  

Mit den hier festgelegten Rahmenbedingungen sind die Grundlagen für die weitere 
Entwicklung des ÖPNV im Landkreis Havelland gelegt. Es bleibt zu hoffen, dass mit 
einer langfristigen Stabilisierung der finanziellen Grundlagen des ÖPNV auch eine 
Stabilisierung der Netz- und Angebotsstruktur möglich wird.  

 


